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Ausgedruckt am 11. 5. 1992 

. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz,init dem das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz (AHStG) geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
(AHStG), BGBL Nr. 1 77/1966, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 280/1991, wird 
wie folgt geändert : 

1. Im § 2 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 1 4  Abs. 5 und 7" 
'durch ,,§ 14  Abs. 6 und 7" ersetzt. 

2. Im § 5 Abs. 3 wird das Zitat ,,§ 17 Abs. 2 lit. c" 
durch ,,§ 1 7  Abs. 2 lit. f" ersetzt. 

3. Im § 6 Abs. 5 lit. b zweiter Satz entfällt die 
Wortfolge "oder die Meldung als Prüfungskandidat 
innerhalb der Inskriptionsfrist". 

4. Im § 6 Abs.'5 lit. d wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt. Dem § 6 Abs. 5 wird folgende 
lit. e angefügt : 

"e) im Ausstellungsstaat des Reifezeugnisses (§ 7 
Ahs . 1 lit. a Z 3) nachträglich das Recht auf 
unmittelbare Zulassung zum Studium oder 

, auf Fortsetzung des Studiums verliert, weil er 
eine hiefür erforderliche Prüfung · nicht 
rechtzeitig abgelegt hat." 

5. Der Einleitungssatz zu § 7 Abs. 1 lautet: 

,,§ 7. ( 1 )  Das' Recht, an einer Universität zum 
Studium gemäß § 1 3  Abs. 1 lit. a, b, c und f sowie 
Abs. 3 zugelassen zu werden, wird begründet" . 

6. § 7 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet: 

"Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung kann durch Verordnung. solche 
Personengruppen bestimmen, deren Reife­
zeugnis auf Grund bestimmter persönlicher 
Nahebeziehungen zu Österreich oder einer 
Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich 
jedenfalls als in Österreich ausgestellt gilt uhd 
für die die im Abs . .3 festgelegten Fristen und 
Beschränkungen nicht gelten." . 

7. Im § 7 Abs. 3 letzter Satz entfällt die Wortfolge 
"auf Grund �ines universitären oder staatlichen 
Austauschprogramms" , 

8. § 7 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Bewerbern, die die deutsche Sprache im 
Ausmaß des § 28 Abs. 5 nicht nachweislich beherr­
schen, ist die Ablegung der Universitäts-Sptachprü­
fung vor der Zulassung zum Studium aufzutragen. 
Als Nachweis der ausreichenden Beherrschung gilt 
insbesondere ein Reifezeugnis auf Grund eine:; 
Vnterrichtes in deutscher Sprache. Auf Antrag eines 
Bewerbers um Zulassung zu einem weiterführenden 
Studium (§ 1 3  Abs. 1 lit. d und e sowie § 13 b) ist 
nach Anhörung des Vorsitzenden der zuständigen 
Studienkommission die Nachsicht von der Kenntnis 
der deutschen Sprache zu erteilen, sofern diese 
Kenntnis im Hinblick auf die Gestaltung des 
angestrebten Studiums (Lehrangebot, Thema einer 
allfälligen wissenschaftlichen Arbeit, Ablegung der 
Prüfungen) nicht erforderlich ist." 

9. § 7 Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 6. § 7 
Abs. 5 lautet: 

,,(5) Voraussetzung für' die Zulassung zum 
Studium ge,mäß § 13 Abs. 1 lit. d und e sowie § 13 b 
ist 

1. der erfolgreiche Abschluß eines Studiums auf 
Grund jenes besonderen Studiengesetzes, das 
die Grundlage für die Zulassung bildet, oder 
eines jener Studien, die in einer Studienord­
nung gemäß § 13 b als Zulassungsvorausset­
zung normiert werden, oder 

2. der erfolgreiche Abschluß eines anderen 
inländischen oder ausländischen Studiums. 
Dieses muß den Studien auf Grund jenes 
besonderen Studiengesetzes, das die Grund­
lage für - die Zulassung bildet, oder ' jenen 
Studien, die in einer Studienordnung gemäß 
§ 13 b als Zulassl,lngsvoraussetzung normiert 
werden, nach Dauer, Gliederung und wissen­
schaftlichen Anforderungen gleichwertig sein. 
Abs. 1 lit. b, Abs. 3 und 4 sind anzuwenden." 
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2 455 der Beilagen 

1 0. Im § 1 2  Abs. 1 wird die Wortfolge "Das 
Bundesministerium für Unterricht" durch die 
Wortfolge "Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung" ersetzt. 

1 1 .  Im § 1 2  Abs. 2 wird die Wortfolge "Bundes­
ministeriums für Unterricht" durch die Wortfolge 
"Bundesministers für Wissenschaft und Forschung" 
ersetzt. 

12.  Der Einleitungssatz im § 12 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Anläßlich der Immatrikulation, der Inskrip­
tion, des Abganges' von der Universität, der 
Verleihung eines akademischen Grades und einer 
Berufsbezeichnung sind, unbeschadet der Bestim­
mungen des Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBI. 
Nr. 9 1 ,  statistische, auch automationsunterstützte, 
Erhebungen unter Angabe der Matrikelnummer 
zulässig über :". 

13. § 12  Abs. 4 lautet: 

,,(4) Folgende im Zuge der Verwaltung an den 
Universitäten automationsunterstützt verarbeiteten 
Daten der Studierenden sind semesterweise dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zur 
Führung einer Zentralen Hörerevidenz und für den 
Hochschulbericht (§ 44) zu übermitteln : 

1 .  Matrikelnummer, Name und allfällige akade­
mische Grade, Geburtsdatum und Geschlecht; 

2. Staatsbürgerschaft und Gebührenstatus gemäß 
dem Hochschul-Taxengesetz 1 972 ; 

3. Schulform und Datum der Reifeprüfung; 
4. Stammuniversität, Aufnahme- und Abgangs­

datum sowie Hörerstatus ; 
5. Staatenkennzeichen, Postleitzahl und Ort der 

Zustelladresse sowie der Anschrift am Hei­
matort; 

6. Kennzeichnung, Zulassungsdatuni und -status 
sowie Inskriptionen jedes Studiums ; 

7. Art und Datum erfolgreich abgelegter studien­
abschnitts- oder studienabschließender Prü­
fungen." 

14 .  Dem § 1 2  wird folgender Abs. 5 angefügt: 

. ,,(5) Der Universitätsbibliothek sind zur Führung 
eines automationsunterstützten Bibliotheks-Ent­
lehnsystems folgende Daten der Studierenden zu 
übermitteln : Matrikelnummer, Familienname, V or­
name(n), akademischer Grad, Geburtsdatum, 
Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Zustell- und Hei­
matadresse." 

1 5 .  Im § 1 3  Abs. Ilit. c erster Satz wird der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt. § 1 3  Abs. 1 lit. c 
letzter Satz eiltfällt. 

16 .  § 1 3  Abs.3Iautet: 

,,(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist 
eine Verbindung von Fachgebieten, deren Studien 
in verschiedenen besonderen Studiengesetzen oder 
5tudienordnungen geregelt sind, vom Rektor der 
Universität, an der der Schwerpunkt des geplanten 

. Studienprogramms liegt, nach Anhören der zustän­
digen Organe der allfälligen beteiligten Universitä­
ten zu bewilligen, wenn diese Verbindung wissen­
schaftlich sinnvoll erscheint und entweder pädago­
gisch gerechtfertigt . oder der Bedarf für diese Art 
der Berufsvorbildung erwiesen ist, ohne daß mit den 
in den besonderen Studiengesetzen festgelegten 
Möglichkeiten für den Fächertausch und für 
Kombinationen sowie mit den in den Studienvor­
schriften festgelegten Wahlfächern das Auslangen 
gefunden werden kann (studium irregulare). Das 
Ansuchen hat das geplante Studien programm 
jedenfalls unter Angabe der Dauer, der Studienab­
schnitte und des Stlindenausmaßes der Pflicht- und 
Wahlfächer zu beschreiben. Der Bewilligungsbe­
scheid hat die I�matrikulation, den Studiengang 
und den akademischen Grad nach dem Schwer­
punkt des Studienprogramms festzulegen. Gegen 
den Bescheid des Rektors ist die Berufung an das 
oberste Kollegialorgan als zweite und letzte Instanz 
zulässig." 

17.  § 13 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Ein9 Studienversuch kann durchgeführt 
werden, wenn die zuständigen Organe der Universi­
tät die Einrichtung einer neuen Studienrichtung 
oder eines neuen Studienzweiges beantragt haben." 

1 8 .  § 1 4  Abs. 3 a bis 7 erhalten die Bezeichnung 
Abs. 4 bis 8 .  

19 .  § 1 4  Abs. 4 zweiter Satz lautet : 
"Sofern diese Prüfungen nicht abgelegt wurden, 
darf der Studierende nicht zu der den ersten 
Studienabschnitt abschließenden Prüfung zugelas­
sen werden." 

20.  § 1 4  Abs. 8 lautet: 
,,(8) Das zuständige Organ der Universität hat 

auf Antrag des ordentlichen Hörers in jedem 
Studienabschnitt die Inskription von höchstens zwei 
Semestern zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer 
innerhalb der verkürzten Studiendauer die V oraus­
setzungen für die Zulassung zum letzten Teil einer 
Diplom- oder Abschlußprüfung oder eines Rigoro­
sums erfüllt." 

2 1 .  Im § 17 Abs. 2 lit. e letzter Satz wird der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Im § 17  
Abs. 2 lit. c wird der Strichpunkt durch einen Punkt 
ersetzt und lit. c erhält die Bezeichnung lit. f. § 17 
Abs. 2 lit. a bis c lauten : 

"a) die Gestaltung einer Studieneingangsphase im 
ersten Studienjahr unter Einbeziehung von 
Lehrveranstaltungen aus einführenden und 
das Studium besonders kennzeichnenden 
Fächern im Umfang von 1 0  bis 20 vH der 
Gesamtstundenzahl des ersten Studienab­
schnittes ; 

b) die Lehrveranstaltungen, die als Pflicht- und 
Wahlfächer die vorgesehenen Fachgebiete 
oder Fächer erfassen ; 
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455 der Beilagen 3 

c) die Festlegung der Bildungsziele in den 
Pflicht- und Wahlfächern;". 

22. § 1 8  Abs. 1 sechster Satz lautet: 

"Die jeweilige Berufsbezeichnung und eine entspre­
chende Abkürzung sind auf Antrag des für die 
Durchführung des Hochschullehrganges zuständi­
gen Organs der Universität (Abs. 2) festzusetzen." 

23 .  Im § 1 8 Abs. 2-wird die Wortfolge "Die 
zuständige akademische Behörde" durch "Das 
zuständige Organ" ersetzt. § 1 8  Abs. 2 dritter Satz 
entfällt. 

24. Im § 19 Abs. 2 sechster Satz entfällt die 
Wortfolge "mit Zustimmung der betroffenen 
Mitglieder der Prüfungskommissionen" . 

25. Dem § 19  Abs. 3 wird folgender, Satz 
angefügt : ' 
"FÜr die Aufnahme und Inskription bei Hochschul� 
kursen und Hochschullehrgängen kann unter 
Berücksichtigung der Dauer und des Durchfüh­
rungszeitraumes eine abweichende Regelung ge..: 
troffen werden." 

26. Im § 20 Abs ,  1 wird das Zitat ,,§ 14 Abs. 7" 
durch ,,§ 14  Abs. 5 und 6" ersetzt. 

. 

27. Im § 20 Abs. 3 wird das Zitat ,,§ 27 Abs. 1 und 
2" durch ,,§ 27 Abs. 2" ersetzt. 

28 .  § 2 1  Abs. 3 bis 5 lauten : 
, 

,,(3) Hochschullehrgänge für höhere Studien 
oder die, wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben 
oder außeruniversitären Forschungsinstitutionen, 
die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermit­
teln können, sind entsprechend der Art der 
Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte 
der betreffenden Institution sowie nach Art und 
Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit des 
Bewerbers nach Maßgabe der Gleichwertigkeit für 
ordentliche Studien anzurechnen und anzuerken­
nen. Abs. 1 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(4) Die an einer inländischen Universität 
(Hochschule) abgelegten Prüfungen (§ 23) und 
approbierten wissenschaftlichen Arbeiten (§ 25) sind 
für das weitere Studium derselben Studienrichtung 
an einer anderen inländischen Universität (Hoch­
schule) anzuerkennen. 

(5) Die an einer inländischen Universität 
(Hochschule) für das Studium ' einer anderen 
Studienrichtung oder die an einer anerkannten 
ausländischen Hochschule abgelegten Prüfungen 
(§ 23), sind vom zuständigen Organ der Universität 
anzuerkennen, soweit sie den nach den anzuwen­
denden Studienvorscliriften vorgeschriebenen Prü­
fungen (§ 23) gleichwertig sind. Abs. 1 letzter Satz 
gilt sinngemäß." 

29. Im § 21 Abs. 7 wird das Zitat "Abs. 1 bis 5" 
durch "Abs. 1 bis 6". ersetzt. 

30. § 2 1  Abs. 8 lautet: 

,,(8) Die Anrechnung, von Studien und die 
Anerkennung von Prüfungen ist eine Angelegenheit 
des autonomen Wirkungsbereiches (§ 7 A.bs. 2 und 3 
lit. b und c UOG, §§ 2 Abs. 4 und 45 2 1 0  AOG, 
§§ 1 0  Z 1 0  und 53 KHStG) der Universitäten 
(Hochs<::hulen)." 

3 1 .  Dem § 22 wird folgender Satz angefügt: 

"Als Maßstab für die Feststellung sind insbesondere 
die in den Studienplänen festgelegü�n Bildungsziele 
heranzuziehen." 

32. Im § 23 Abs. 2 lit. b wird das Zitat ,,§ 7 Abs. 7 
bis 9" durch ,,§ 7 Abs. 1 lit. a Z 3, Abs. 2 und 4 sowie 
§ 14  Abs. 4" ersetzt. ' 

33. § 26 Abs., 3 bis 7 sowie Abs. 9 und 1 0  lauten : 

,,(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind 
Prüfungskommissionen zu bilden. Der Präses und 
die erforderliche Zahl seiner Stellvertreter sind vom 
zuständigen Universitätskollegium (Fakultätskolle­
gium) aus dem Kreis der Universitätsprofessoren 

. bzw, Hochschulprofessoren jeweils fur eine Funk­
tionsperiode von vier Jahren zu bestellen. Die 
Universitätslehrer gemäß § 23 Abs. 11it. a UOG der 
Universität (Fakultät) sind für die Fächer ihrer 
Lehrbefugnis Mitglieder der Prüfungskommission. 
Im Bedarfsfall sind vom zuständigen Universitäts­
kollegium (Fakultätskollegium) auch Universitäts­
lehrer mit Lehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a 
UOG anderer Universitäten (Fakultäten) sowie 
Hochschulprofessoren und Hochschuldozenten im 
Rahmen ihres Faches als Mitglieder dei Prüfungs­
kommission zu bestellen. Zu Mitgliedern der 
Prüfungskommission sind österreichische Staats­
bürger zu bestellen. 

(4) Außerdem können bei'Bedarf auf Antrag des 
Präses der Prüfungskommission vom zuständigen 
Universitätskollegium ,(Fakultäts kollegium) son­
stige beruflich oder außerberuflich besonders 
qualifizierte Fachleute jeweils für eine Funktionspe­
riode von vier Jahren zu Prüfungskommissären 
bestellt werden, die nach Möglichkeit aus derri Kreis 
der Uriiversitätslektoren zu berufen sind. 

(5) Die Bestellung des Präses und seiner 
Stellvertreter erlischt mit dem Ausscheiden aus dem 
Dienststand. Scheidet der Präses oder einer seiner 
Stellvertreter vorzeitig aus, so ist erforderlichenfalls 
für den Rest der Funktionsperiode ein Ersatz zu 
bestellen. 

. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei Hochschulkursen 
sind die Abs. 2 und 3, fur Abschlußprüfungen bei 
allgemeinen Hochschullehrgängen sind' die Abs. 3, 
4, 5, 8 und 1 0, bei Hochschullehrgängen zur 
Fortbildung und Hochschullehrgängen für höhere 
Studien die Abs. 7 und 10 anzuwenden. Werden zur 
Vorbereitung von Ergänzungsprüfungen Hoch­
schullehrgänge eingerichtet, so gelte� deren Ab-
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schlußprüfungen als Ergänzungsprüfungen gemäß 
§ 7 Abs. llit. a Z 3, Abs. 2 und 4 sowie § 1 4  Abs. 4. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen 
besteht aus dem Rektor (Dekan) als Präses und den 
Universitätslehrern mit Lehrbefugnis gemäß § 23 
Abs. 1 lit. a UOG der Universität (Fakultät) als 
Prüfungskommission. Im Bedarfsfall sind vom 
zuständigen Universitätskollegium (Fakultätskolle­
gium) auch Universitätslehrer mit Lehrbefugnis 
gemäß § 23 Abi>. llit. a UOG anderer Universitäten 
(Fakultäten) sowie Hochschulprofessoren und 
Hochschuldozenten im Rahmen ihres Faches als 
Mitglieder der Prüfungskommission zu bestellen. 
Zu Mitgliedern der Prüfungskommission sind 
österreichische 'Staatsbürger zu bestellen. 

(9) Die ' Diplomarbeiten sind von einem, die 
Dissertationen von zwei Begutachtern innerhalb 
von höchstens sechs Monaten zu beurteilen, Der' 
Universitätslehrer, der den Verfasser einer Diplom­
arbeit oder Dissertation betreut hat (§ 5 Abs. 2 lit. f 
und g), ist jedenfalls zum Begutachter zu bestellen. 
Der zweite Begutachter kann einem nahe verwand­
ten Fach entnommen werden. Können sich die 
Begutachter einer Dissertation· über die Approba­
tion und die Benotung nicht einigen, so hat der 
Präses der Prüfungskommission, sofern sich der 
Kandidat nicht mit der ungünstigeren Benotung 
einverstanden erklärt, einen dritten ,Begutachter zu 
bestellen, der zumindest einem nahe verwandten 
Fach angehören muß. Die Begutachtung der 
Dissertation durch den dritten Begutachter hat 
innerhalb von höchstens sechs Monaten zu erfolgen. 
Für die Approbation ist die Mehrheit der Gutachter 
maßgebend. 

( 1 0) Prüfungssenate sind zur kommissionellen 
Abhaltung von , Diplomprüfungen und Rigorosen 
sowie nach Maßgabe des § 30 Abs. 5 bei der 
Wiederholung von Einzelprüfungen vom Präses der 
Prüfungskommission aus deren Mitgliedern zusam- , 
menzusetzen. Begutachter (Abs. 9) haben dem 
Prüfungssenat anzugehÖren, doch ist im V erhi�de­
rungsfall eine Vertretung zulässig. , Einem Senat 
haben einschließlich des Vorsitzenden wenigstens 
drei Personen anzugehören. Der Präses hat ein 
Mitglied zum Vorsitzenden des Prüfungs senates zu 
bestellen. Für jedes Prüfungsfach oder dessen 
Teilgebiet ist ein Prüfer namhaft zu machen. Auch 
der Präses kann als Prüfer mitwirken, wenn das 
Fach in den Rahmen seiner Lehrbefugnis fällt. Die 
Pr.üfer sind dem Kandidaten mindestens zwei 
Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben." 

34. § 27 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Prüfungen sind nach' Maßgabe der Bestim:" 
mungen des § 19 Abs. 2, jedenfalls aber am Anfang 
und ain Ende jedes Semesters anzusetzen. Der , 
Präses der zuständigen Prüfungskommission hat die 
Prüfungstage festzusetzen und die Kandid<lten 
durch Verlautbarung an der Amtstafel zu verständi-

gen. Die Frist für die Anmeldung zu einer' Prüfung 
hat mindestens eine Woche zu betragen. Wünsche, 
die der Kandidat hinsichtlich der Person seiner 
Prüfer äußert, hat der Präses der Prüfungskommis­
sion bei der zweiten Wiederholung einer EinzeIprü­
fung, Teilprüfung einer Gesamtprüfung, Prüfungs­
arbeit oder wissenschaftlichen Arbeit jedenfalls, im 
übrigen, so sie dem Studienablauf entsprechen, nach 
Maßgabe der personellen und zeitlichen Möglich­
keiten zu berücksichtigen. Die einzelnen Prüfungs­
termine und die Namen der Prüfer sind, von 
persönlichen Vereinbarungen abgesehen; spätestens 
zwei Wochen vor Abhaltung der betreffenden 
Prüfung an der Amtstafel der Universitätsdirektion 
(des Rektorates, ' der Akademiedirektion, des 
Dekanates) zu verlautbaren. Der Karidic:\at ist 
berechtigt, die Anmeldung bis spätestens eine 
Woche vor dem Prufungstermin ohne Angabe von 
Gründen zurückzuziehen. Die Vertretung eines 
verhinderten Prüfers durch einen anderen Prü­
fungskommissär für denselben Prufungsgegenstand­
ist zulässig." 

35.  Im § 27 Abs. 5 erster Satz entfällt die 
Wendung "im Einvernehmen mit dem Prüfer". 

36. § 27 Abs. 7 erster Satz lautet: 

,, (7) Die Beratung und Abstimmung über das 
Ergebnis einer kommissionellen Prüfung, bei 
mehreren Prufungsfächern hinsichtlich jedes Fa­
ches, hat in nichtöffentlicher Sitzung des Prufungs­
senates nach einer Aussprache zwischen den 
Mitgliedern zu erfolgen." 

37. § 28, Abs. 1, 4 und 5 lauten: 

,,§ 28. ( 1 )  Die Universitäts lehrer, zu deren Lehr­
oder "Unterrichtsbefugnis eine lebende Sprache 
gehört, sind berechtigt, auf Antrag eines Kandidaten 

, Prüfungen-aus dieser Sprache abzuhalten (Universi- , 
täts-Sprachprüfung) . 

' (4) Die Universitäts-Sprachprüf��g aus einer 
Fremdsprache hat jedenfalls auch Ubersetzurigen 
aus der deutschen Sprache und in die deutsche 
Sprache ' in einem der Leistungsstufe (Abs. 2) 
entsprechenden Schwierigkeitsgrad zu umfassen. 

(5) Bewerber gemäß § 7 Abs. 4 haben nachzuwei­
sen, daß sie die deutscl}e Sprache in einem Ausmaß 
beherrschen, d�s einen erfolgreichen Studienfort­
gang und den Abschluß des Studiums in angemesse­
ner Zeit erwarten läßt." 

38. § 30 Abs. 1 lautet: 

,,§ 30. (1) Nicht bestandene Einzelprüfungen, 
Teilprüfungen einer Gesamtprüfung, Prüfungsar­
beiten oder wissenschaftliche Arbeiten dürfen nur 
dreimal, nicht bestandene kommissionelle Prüfun­
gen nur zweimal wiederholt werden. Im zweiten 
und dritten Studienabschnitt ist jeweils eine weitere 
Wiederholung dieser Prüfungen zulässig." 

39. § 30 Abs. 3 zweiter SatZ lautet : 
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, 455 der Beilagen 5 

;,Innerhalb dieser Grenzen sind die Reprobations­
fristen nach Art der Prüfung und deren Fachgebiete 
sowie unter Berücksichtigung der Gründe für das 
Nichtbestehen einer Prüfung bzw. für die Nichtan­
nahme einer wissenschaftlichen Arbeit von Einzel­
prüfern, Prüfungssenaten oder Beg�.ltachtern festzu­
setzen." 

40. § 30 Abs. 5 lautet: 
,,(5) Im ersten Studienabschnitt hat die dritte 

Wiederholung, im zweiten und dritten Studienab­
schnitt die dritte und die vierte Wiederholung einer 
Einzelprüfung, Teilprüfung einer Gesamtprüfung, 
Prüfungsarbeit oder wissenschaftlichen Arbeit vor 
einem Prüfungssenat stattzufinden. Diese� Prü­
fungssenat hat aus einem Vorsitzenden und zwei 
Prüfungskommissären für das zu prüfende Fach zu 

'- bestehen." 
4 1 .  § 33 Abs. 2 und 3 lauten : 
,,(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die 

erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
ausgenommen Vorlesungen, sind vom Leiter der 

, Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfungen 
und Teilprüfungen sowie über Prüfungen gemäß 
§ 28 sind vom Prüfer, Zeugnisse über kommissio­
nelle Prüfungen vom Vorsitzenden des Prüfungsse­
nates, Zeugnisse über Gesamtprüfungen'vom Präses 
der zuständig�n Prüfungskommission auszustellen. 

(3) Die Ausstellung von Zeugnissen und von 
Bescheinigungen gemäß § J 1 mittels automations­
unterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. Soweit 
es sich nicht um Abschlußprüfungs-, Diplomprü­
fungs- und Rigorosenzeugnisse handelt, genügt 
dabei die Beisetzung des Namens des für die 
Errichtung der Urkunde zuständigen Organs der 
Universität; eine Beglaubigung ist nicht erforder­
lich;" 

42. § 34 Abs. 1 ,  4 und 5 lauten : 
,,(1) Akademische Grade werden auf Grund 

ordentlicher Studien vom zuständigen Organ der 
Universität im autonomen Wirkungsbereich (§ 64 
Abs. 3 lit. q UOG) als Würdigung der in den 
Prüfungen erwiesenen Leistungen verliehen. Eine 
posthume Verleihung ist zulässig. 

(4) Die Verleihung der akademischen Grade 
(§§ 35 und 36) ist zu beurkunden. Die Urkunden 
können auf Beschluß des obersten Kollegialorgans 
auch in lateinischer Sprache verfaßt werden. Die 
Urkunden haben' jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten :  

" ,  

1 .  Vor- und Zuname, allenfalls Geb�rtsname; 
2. Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit; 
3. absolvierte Studienrichtung (absolvierter Stu­

. dienzweig) In der gesetzlich festgelegten 
Bezeichnung unter Angabe allfälliger Kombi­
nationen; 

4. verliehener akademischer Grad in allen vom 
Gesetz festgelegten Formen; 

5. anzuwendendes besonderes Studiengesetz. 

(5) Werden die Voraussetzungen für die 
Erwerbung eines akademischen Grades mit demsel­
ben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so ist 
derselbe akademische Grad auch mehrfach zu 
verleihen. Die feierliche Verleihung darf jedoch nur 
einmal erfolgen." 

43. Dem § 38 wird folgender Satz angefügt : 
"Wurde derselbe akademische Grad gemäß § 34 
Abs. 5 mehrfach verliehen, so darf dieser Grad nur 
einfach geführt werden." 

44. § 40 lautet: 
,,§ 40. Nostrifizierung ausländischer akademi­

scher. Grade und Studienabschlüsse 
(1) Personen, die einen ordentlichen Wohnsitz in 

Österreich haben oder die sich nachweislich um eine 
Anstellung in Österreich bewerben, für die die 
N ostrifizierung eine der Voraussetzungen darstellt, 
und die an einer anerkannten ausländischen 
Hochschule ein Studium abgeschlossen haben, sind 
berechtigt, die Anerkennung dieses Studienab­
schlusses als Abschluß eines ordentlichen Studiums 
gemäß § 1 3  Abs. 11it. a, e und f bei dem zuständigen 
Organ einer Universität (Hochschule), an der das 
entsprechende ordentliche Studium eingerichtet ist, 
zu beantragen (Nostrifizierung) . Falls das Studium 
von mehr als einer Universität (Hochschule, 
Fakultät) gemeinsam durchgeführt wird, ist die 
Nostrifizierung nach Anhörung der zuständigen , 
Organe der beteiligten Universitäten (Hochschulen, 
Fakultäten) durchzuführen. 

(2) Der Antragsteller hat das entsprechende 
ordentli(;he inländische Studium und den entspre-" 
ehen den akademischen Grad anzugeben.. Folgende 
Nachweise sind vorzulegen : 

a) Geburtsurkunde; 
b) der Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes 

des Antragstellers in Österreich oder der 
Nachweis einer erfolgten Bewerbung Im 
Sinne des Abs. 1 erster Satz; 

c) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf 
Grund derer der Bewerber an der ausländi­
schen Hochschule zum Studium zugelassen 
wurde; 

d) einen Nachweis über die einer österreichi­
schen Universität (Hochschule) vergleichbare 
Qualität (§ 1 UOG, § 1 AOG, § 1 Kunsthoch­
schul-Organisationsgesetz) der anerkannten 
ausländischen Hochschule, sofern diese für 

_ das zuständige Organ nicht außer Zweifel 
steht; 

e) die Nachweise über die an der ausländischen 
Hochschule besuchten Lehrveranstaltungen, 
abgelc;:gten Prüfungen und angefertigten 
wissenschaftlichen Arbeiten; 

f) diejenige Urkunde, die als Nachweis der 
Verleihung des akademische'n Grades, wenn 
jedoch ein solcher nicht zu verleihen war, als . 
Nachweis des ordnungsgemäßen Abschlusses 
des Studiums ausgestellt wurde. 
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Die Unterlagen gemäß lit. a bis e können auch in 
beglaubigter Abschrift vorgelegt werden. 

(3) Das zustandige Organ der Universität 
(Hochschule) kann die Nachsicht von. der Vorlage 
einzelner Unterlagen erteilen, wenn innerhalb einer 
angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, daß 
ihre Beibringung unmöglich oder mit übergroßen 
Schwierigkeiten verbunden ist, und die vorgelegten 
Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen. 

(4) Das zuständige Organ der Universität 
(Hochschule) hat unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt des Ansuchens geltenden inländischen 
Studienvorschriften einschließlich des geltenden 
Studienplanes zu prüfen, ob das ausländische 
Studium des Antragstellers hinsichtlich der Anfor­
derungen, des Gesamtumfanges sowie der Studien­
inhalte so aufgebaut war, daß es mit dem im Antrag 
genannten inländischen Studium in bezug . auf das 
Ergebnis' der Gesamtausbildung als gleichwertig 
anzusehen ist. ' Dabei hat das zuständige Organ die 
allfällige Zuordnung zu einem Studienzweig 
beziehungsweise die Gleichwertigkeit mit einem 
Studium, das durch besondere Vorschriften über 
Kombinationen gestaltet wurde, von 'Amts wegen 

. festzustellen und im Nostrifizierungsbescheid zu 
vermerken. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
kann auch ein Stichproben-Test durchgeführt 
werde, n, um nähere Auskünfte über die Inhalte des 
ausländischen Studiums zu erhalten. 

(5) Sofern die Gleichwertigkeit im Sinne des 
Abs. 4 grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne 
Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, 
hat der Antragsteller das Recht, als Gasthörer (§ 4 
Abs. 1 lit. b) zugelassen zu werden und die ihm vom 
zuständigen Organ der Universität bekanntgegebe­
nen Lehrveranstaltungen und Prüfungen zu absol­
vieren. 

(6) Das zuständige Organ der Universität 
(Hochschule) hat nach Erfüllung sämtlicher Vor­
aussetzungen des Abs. 4 und 5 festzulegen, welchem 
inländischen Studien abschluß der ausländische 
Studienabschluß entspricht, und welchen inländi­
schen akademischen Grad der Antragsteller auf 
Grund der Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. 
Das Recht auf Führung des ausländischen akademi­
schen Grades gemäß § 39 bleibt unberührt. 

(7) Die erfolgte Nostrifizierung ist vom zuständi­
gen Organ der Universität (Hochschule) auf der 
Urkunde gemäß Abs. 2 lit. f zu vermerken. 

(8) Mit Dienstantritt als Ordentlicher Universi­
tätsprofessor oder Ordentlicher Hochschulprofes­
sor in Österreich gelten die Studienabschlüsse an 
einer anerkannten ausländischen Hochschule sowie 
die im Ausland erworbenen akademischen Grade als 
nostrifiziert. Der Bundesminister für Wissenschaft 

. und Forschung hat nach Anhören des zuständigen 
, Organes der Universität (Hochschule) unter sinnge-

mäßer Anwendung des Abs. 6 und 7 die Nostrifizie­
rung zugleich mit der Ernennung festzustellen. 

(9) Auf Nostrifizierungsverfahren sind die 
Bestimmungen über Anrechnung. von ' Studien und 
Anerkennung von Prüfungen (§ 21 Abs. 1 und 5) 
nicht' anzuwenden. 

(10) Der gleiche Nostrifizierungsantrag darf nur 
an einer einzigen Universität (Hochschule) einge­
bracht werden. 

( 1 1 )  § 37 ist anzuwenden. 

( 1 2) Zwischenstaatliche Vereinbarunge� werden 
durch die vorangehenden Absätze nicht berührt." 

45.  § 43 Abs. 2 bis 4 lauten : 

,,(2) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer 
Prüfung, einer wissenschaftlichen Arbeit oder der 
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ist unzulässig 
(Art. Ir Abs. 6 Z 4 EGVG). Dem Studierenden ist 
Einsicht in die Beurteilungsunterlagen (Gutachten 
oder Korrekturen schriftlicher Prüfungen, Prü­
fungsarbeiten, Diplomarbeiten oder Dissertationen) 
zu gewähren, wenn er dies innerhalb von sechs 
Monaten ab Bekanntgabe des Beurteilungsergebnis­
ses beantragt. Der Studierende ist berechtigt, von 
den Beurteilungsunterlagen Kopien anzufertigen. 

(3) Gegen Bescheide der Präsides von Prüfungs­
kommissionen oder der Prüfer gemäß § 28 ,  mit 
denen die Zulassung zu einer Prüfung ,verweigert 
(§ 27) oder eine Prüfung für ungültig erklärt (§ 32) 
oder eine Entscheidung gemäß § 29 Abs. 3 getroffen 
wird und gegen Bescheide von Einzelprüfern, 
Prüfungssenaten und Begutachtern wissenschaftli­
cher Arbeiten, mit denen eine Verfügung gemäß 
§ 30 Abs. 3 getroffen wird, ist die Berufung an das 
oberste Kollegialorgan als zweite und letzte Instanz 
zulässig. 

(4) Gegen alle sonstigen Bescheide in Prüfungs­
angelegenheiten sind Berufungen unzulässig." 

46. Im § 45 entfallen die Abs. 3 ,  8, 9 und 1 1 .  Die 
Abs. 4 bis 7 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 bis 
6 .  Abs. 10 erhält die Bezeichnung Abs. 7. § 45 
Abs. 8, bis 14 lauten: 

,,(8) Der § 2 Abs. 1, der § 5 Abs. 3; der § 6 Abs. 5, 
der § 7 Abs. 1 und 3 bis 6, der § 1 2, der § 1 3  Abs. l, 3 
und 4, der § 14 Abs. 4 bis 8, der § 17  Abs. 2, der § 1 8  
Abs. 1 und 2 ,  der § 1 9  Abs. 2 und 3 ,  der § 20 Abs. 1 
und 3, der § 2 1  Abs. 3 bis 5 sowie Abs. 7 und 8, der 
§ 22, der § 23 Abs. 2, der § 26 Abs. 3 bis 7 sowie 
Abs. 9 und 10, der § 27 Abs. 3, 5 und 7, der § 28  
Abs. 1 ,  4 und 5, der § 30 Abs . .  l ,  3 und 5,  der § 33  
Abs. 2 und 3,  der § 34  Abs. 1 , 4 und 5, der § 38 ,  der 
§ 40, der § 4J Abs. 2 bis 4 und der § 45 Abs. 3 bis 1 4  
i n  der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr . . .  . / 1992 tritt mit Maßgabe der folgenden 
Absätze mit 1 .  September 1992 in Kraft. 

(9) Der § 6 Abs. 5 lit. e ist auf jene Studierenden, 
die vor dem 1 .  September 1992 an einer österreichi­
schen Universität zum Studium rechtskräftig 
zugelassen worden sind, nicht anzuwenden. 
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( 1 0) Für Ansuchen gemäß § 1 3  Abs. 3, die vor 
dem 1 .  September 1 992 im Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung eingelangt sind, ist 
§ 1 3  Abs. 3 in der F;lssung vor dem Bundesgesetz 
BGBL Nr . . .  ./1992 anzuwenden. 

( 1 1 )  Für die Wiederholung von Prüfungen und 
wissenschaftlichen Arbeiten, die bereits . vor dem 
1 .  September 1992 negativ beuneilt wurden, ist der 
§ 30 Abs. 1, 3 und 5 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBI. Nr. . .  . / 1992 anzuwenden. 

( 1 2) Der § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr . . .  . / 1992 ist auf alle jene Verfahren 
anzuwenden, die ab dem 1 .  September 1992 
anhängig gemacht werden. 

( 1 3) Die zuständigen Organe der Universitäten 
(Hochschulen) sind verpflichtet, die an den § 1 7  
Abs. 2 lit. a und c in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr . . .  ./1992 angepaßten Studienpläne spä­
testens mit Beginn des Wintersemesters 1993/94 in 

Kraft zu setzen. Die Studienpläne dürfen bereits vor 
dem 1. Septemb�r 1 992 verlautban, jedoch frühe­
stens mit 1. September 1 992 in Kraft gesetzt 
werden. 

( 14) Wenn die zuständigen Organe der Universi­
täten (Hochschulen) bis zum 3 1 .  März 1993 den 
Studienplan nicht gemäß Abs. 1 3  angepaßt haben, 
ist der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung berechtigt, dem zuständigen Organ der 
Universität (Hochschule) den Entwurf einer ent­
sprechenden Änderung des Studienplanes zu 
übermitteln. Wird auf Grund des Entwurfes binnen 
eines Monats vom zuständigen Organ der Universi­
tät (Hochschule) keine entsprechende ' Änderung 
des Studienplanes vorgelegt, kann der Bundesmini-

. ster für Wissenschaft und Forschung einen dem § 1 7  
Abs. 21it. a und c i n  der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. . .  ./ 1992 entsprechenden Studienplan 
erlassen. " 
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VORBLATT 

Probleme: 

Die Studierenden sind am Beginn des Studiums mit Orientierungsproblemen konfrontiert. 

Die Prüfungsanforderungen sind nicht ausreichend definiert. 

Die universitäre· Autonomie ist im Bereich des Studienrechts noch nicht ausreichend verwirklicht. 

Die Zahl der Prüfungswiederholungen ist im internationalen Vergleich überhöht. 

Keine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
Daten der Studierenden. 

Ziele : 

Laufende Interpretationsprobleme bei der Vollziehung einzelner Bestimmungen. 

Anpassungsbedarf an das Übereinkommen zur Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraum�s. 

Gestaltung einer Orientierungsphase in den Studienplänen. " 

Festlegung von Bildungszielen in den Pflicht- und Wahlfächern. 

Ausbau-der Autonomie in der Vollziehung des Studienrechts. 

Reduzierung der Zahl der Prüfungswiederholungen. 

Schaffung einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage im Sinne des Datenschutzgesetzes.  

Neufassung von Bestimmungen, deren Interpretation bisher mit Problemen verbunden war. 

Rechtsanpassung an das Übereinkommen zur Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes. 

Alternativen: 

- Hinsichtlich der Anpassung an das Übereinkommen zur Schaffung emes Europäischen 
Wirtschaftsraumes besteht keine Alternative. 

- Zu den übrigen Vorschlägen ist eine Vielzahl von Alternativen denkbar, die jedoch offenkundig 
den Rahmen eines Vorblattes sprengen. 

. 

Kosten : 

Keine. 

EG-Konformität: . 

Gegeben. 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
(AHStG) ist ·im Jahre 1991 zweimal novelliert 
worden. Die Novelle BGBI. Nr. 25/1991 schuf die 
studienrechtlichen Voraussetzungen für die' Teil­
nahme Österreichs an den EG-Programmen E,RAS­
MUS und COMETT, die Novelle BGBI. 
Nr. 280/1991 brachte eine gänzliche Neufassung 
der Zulassungsvorschriften für Ausländer als 
V Qrwegnahme der notwendigen ' Rechtsanpassung 
an den Europäischen Wirtschaftsraum. 

Beide Novellen beruhten auf, Initiativanträgen 
von Mitgliedern des Nationalrates; Aus diesem 
Grund war es nicht möglich, einige bedeutsame 
Änderungen, die einer längeren Ausarbeitung und 
einer umfassenden Begutachtung bedurft hätten, in 
das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz einzu-
bauen. 

' 

Die Regierungsvorlage für eine neuerliche 
Novellierung des AHStG dient mehreren Zielset­
zungen : 

1. Zur weiteren Erfüllung des Regierungsüber­
einkommens im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung soll zur besseren Orientierung der 
Studienanfänger eine Studieneingangsphase 
gestaltet werden. Dabei soll dem Studierenden 
ein Lehrangebot von zumutbarem Umfang zur 
Verfügung gestellt ' werden, das 'es ihm 
ermöglicht, bereits am Beginn des Studiums 
mit den Anforderungen iri Ausbildung und 
Beruf vertraut zu werden. Diese bessere 
Orientierung am Beginn soll zu einer Verrin­
ge'rung der Zahl der Studienabbrecher im 
Verlauf des weiteren Studiums führen. 

2. Der Anpassungsbedarf an den Europäischen 
Wirtschaftsraum bestand nicht nur hinsichtlich 
der Zulassung von Ausländern, Einige weitere 
Bestimmungen, die etwa auf die österreichi­
sche Staatsbürgerschaft abstellen, sind umzu­
gestalten. 

3. Die strengen Anforderungen des Daten-, 
schutzgesetzes erfordern eine klare und 
eindeutige Regelung der Verarbeitung und 
Übermittlung von Daten der Studierenden. 

4. Die universitäre Autonomie im Studienrecht 
ist weiter auszubauen. Dabei sollen die 
Genehmigungsverfahren betreffend studia ir-

regularia sowie Hochschulkurse und Hoch­
schullehrgänge im Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung entfallen, 

5. In die Regierungsvorlage wurden weitere 
Bestimmungen aufgenommen, die oer Berück­
sichtigung von Rechtsproblemen dienen, die in 
der täglichen Vollzugspraxis aufgetret�n sind. 
D'abei sollen dringliche Probleme gelöst 
werden, ohne der grundlegenden Reform des 
Studienrechts vorzugreifen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen verursachen 
keine Mehrkosten für den Bund. 

Die EG-Konformität der vorgeschlagenen Rege­
lungen ist gegeben 'oder soll gerade durch sie 
hergestellt werden. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage bildet' 
Art. 14 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Z 1 und 2: 

. Die Zitate werden den vorgeschlagenen Ände­
rungen angepaßt. 

Zu Z 3 : 

Die Änderung dient der Rechtsbereinigung, ·qa 
das Institut des Prüfungskandidaten keine andere 
Funktion hat als jenes der Inskription; beides dient 
der Rückmeldung bei der Universität. 

Zu Z 4: 

Die Zulassung von ausländischen: Studierenden 
setzt im Zusammenhang mit dem Erfordernis der 
besonderen Hochschulreife (§ 7 Abs. 1 lit. b) den 
Nachweis voraus, daß der Zulassungswerber im 
Ausstellungsstaat pes Reifezeugnisses unmittelbar 
zu dem gewählten oder einem entsprechenden 
Studium zugelassen werden kann. Diese Bestim­
mung ist dann unproblematisch, wenn ein Ausländer 
ein Studium in Österreich ohne entsprechende 
V orstudien im Ausstellungsstaat des Reifezeugnis-

2 
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ses beginnt. Problematisch sind jene Fälle, in denen 
ausländische Studierende ein Studium im Ausstel­
lungsstaat des Reifezeugnisses begonnen haben, 
dort kurz vor dem Ausschluß auf Grund negativer 
Leistungen stehen und vor einer endgültigen 
Entscheidung über den Studienausschluß im Ausc 
land für das entsprechende Studium in Österreich 
die Zulassung beantragen. Zum Zeitpunkt der 
AntragsteIlung und auch zum Zeitpunkt der 
Entscheidung liegen aUe Voraussetzungen vor, die 
Zulassung erfolgt bescheidmäßig. Wenn nach der 
Zulassung in Österreich der Ausschluß im Ausland 
erfolgt, ist zwar die Voraussetzung des § 7 Abs. 1 
lit. b nicht mehr gegeben, einem Widerruf der 
Zulassung steht jedoch ein rechtskräftiger Bescheid 
entgegen. Um diesem rechtspolitisch unerwünsch­
ten Zustand zu begegnen, wird im § 6 Abs. 5 für 
diese Fälle ein zusätzlicher Exmatrikulierungstatbe­
stand aufgenommen. 

Zu Z 5 : 

Derzeit ist die Zulassung zum Studium einheit­
lich, unabhängig von der Art des ordentlichen 
Studiums geregelt. Diese undifferenzierte Behand­
lung führt zu unbefriedigenden Ergebnissen in der 
Praxis. Durch die vorgeschlagene Regelung werden 
nunmehr die Zulassungsvoraussetzungen für 
Grundstudien und weiterführende Studien unter­
schiedlich geregelt. Die allgemeine und besondere 
Hochschulreife werden Zulassungsvoraussetzungen 
für Diplomstudien, Kurzstudien, Erweiterungsstu­
dien, Doktoratsstudien, die 'auch der Berufsvorbil­
dung dienen, und studia irregularia sein (vgl. damit 
im Zusammenhang Z 9 dieser Regierungsvorlage) . 

Zu Z 6 : 

Bei der Endredaktion der Novelle zum AHStG, 
BGBI. Nr. 280/1 99 1 ,  die auf einem Initiativantrag 
von Mitgliedern des Nationalrates beruhte, wurde 
zwar für die gleichgestellten Ausländer im Zulas­
sungsverfahren die Ausnahme von den Antragsfri­
sten normiert, nicht jedoch die damit untrennbar 
verbundene Ausnahme von den Beschränkungen 
hinsichtlich der vorhandenen Studienplätze berück­
sichtigt. Dieses Versehen ist zwar interpretativ 
auflösbar, soll jedoch durch die vorgesehene 
Ergänzung bereinigt werden. 

Zu Z 7 :  

Bei der Neugestaltung der Zulassung wurde die 
Möglichkeit beibehalten, für ausländische Studien­
werber Platzbeschränkungen vorzusehen. Diese 
Beschränkungen sollten für jene ausländischen 
Studienwerber nicht gelten, die im Rahmen eines 
Austauschprogramms maximal zwei Semester in 
Österreich studieren. Für ausländische "Kurzieit-

studenten", die' außerhalb eines derartigen Pro­
gramms in Österreich studieren, gilt die Ausnahme­
regelung derzeit nicht. Da dieser Umstand weder 
befriedigend noch . unbedingt erforderlich ist, soll 
nunmehr die Begünstigung für sämtliche "Kurzzeit­
studenten" - unabhängig von universitär�n oder 
staatlichen Austauschprogrammen - gelten, zumal 
dies den Universitäten keine nennenswerten zusätz­
lichen Belastungen bringt. 

Zu Z 8 : 

Die teilweise Neufassung des § 7 Abs. 4' erfolgt 
zunächst zur redaktionellen Anpassung an die 
Änderungen im § 28 (vgl. dazu Z 37 dieser 
Regierungsvorlage) . Einem dringenden Bedürfnis, 
insbesondere auch im Hinblick auf eine Verstär­
kung der Internationalisierung, entspricht die 
Bestimmung, daß für weiterführende Studien der 
Nachweis der ausreichenden Beherrschung der 
deutschen Sprache nicht mehr jedenfalls eine 
Zulassungsvoraussetzung bildet. • 

Für einen Teil der Doktoratsstudien, insbeson­
dere im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, 
ist die deutsche Sprache nicht unbedingt erforder­
lich, da auf Grund der Verfassungs bestimmung des 
§ 13 c AHStG sowohl Dissertationen als auch 
Rigorosen in einer Fremdsprache zulässig sind. 
Vertreter der Universitäten haben bereits wiederholt 

. moniert, daß es für ausländische Studierende, die 
die Möglichkeit haben, in Österreich in einer 
lebenden Fremdsprache die Dissertation zu verfas­
sen, Lehrveranstaltungen zu besuchen und Rigoro­
sen abzulegen, unbillig ist, die deutsche Sprache 
beherrschen bzw. erlernen zu müssen, obwohl dies 
für das gewählte Studium nicht erforderlich ist. So 
wird darauf hingewiesen, daß die Sprachbarriere 
oftmals' ein Hindernis bildet, hochqualifizierte 
ausländische Dissertanten zu gewinnen, anösterrei­
chisehen Forschungsprojekten mitzuwirken. 

'Andererseits ist jedoch zu berücksichtigen, daß in 
einer Reihe anderer Doktoratsstudien mangels eines 
fremdsprachigen Lehrangebotes die ausreichende 
Kenntnis der deutschen Sprache unumgänglich ist. 

Diesen unterschiedlichen Ansprüchen soll die 
vorgeschlagene Regelung gerecht werden, die"aus 
sachlichen Gründen nicht nur auf postgraduale 
Doktoratsstudien, son'dern auch auf alle anderen 
weiterführenden Studien (Aufbaustudien, Ergän­
zungsstudien für Absolventen ausländischer Univer­
sitäten) anwendbar sein soll: Der Rektor als 
Zulassungsbehörde hat auf Antrag des Zulassungs­
werbers die Kenntnis der deutschen Sprache 
nachzusehen, sofern die Kenntnis der deutschen 
Sprache für die Absolvierung des gewählten 
weiterführenden Studiums nicht erforderlich ist. 
Zur sachlichen Beurteilung der Erforderlichkeit ist 
der Vorsitzende der zuständigen Studienkommis­
sion anzuhören. Die Erforderlichkeit der Kenntnis 
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der deutschen Sprache wird insbesondere danach zu 
beurteilen sein, ob ausreichendes fremdsprachiges 
Lehrangebot zur Verfügung steht, die allenfalls 

'geforderte wissenschaftliche Arbeit in einer Fremd� 
sprache abgefaßt und die Prüfungen in einer 
Fremdsprache abgelegt werden können. 

Die sachliche Rechtfertigung für diese differen­
zierte Behandlung von Studierenden, die' ein 
Grundstudium, und jenen, die ein weiterführendes 
Studium absolvieren wollen, liegt in der unter­
schiedlich zu beurteilenden Notwendigkeit, die 
deutsche Sprache ausreichend zu beherrschen. , Da 
Grundstudien schon auf Grund der Dauer und der 
geringen 

"
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

nicht zur Gänze in einer Fremdsprache absolviert 
werden können, ergibt sich für diese Studien im 
Gegensatz zu den weiterführenden Studien die 
zwingende Notwendigkeit, die Kenntnis der deut­
schen Sprache nachzuweisen. 

Im übrigen entspricht Abs. 4 der bisherigen 
Regelung. 

Zu Z 9 : 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit Z 5 
zu sehen. Bisher wurde im Zulassungsverfahren 
nicht differenziert, ob ein Bewerber ein "Grundstu­
dium" oder ein weiterführendes Studiums absolvie­
ren will. Es erscheint unbillig, von einem Bewerber, 
der bereits ein Diplom im Ausland erworben hat, 
eine Ergänzungs- oder Zusatzprüfung zur Herstel­
lung der Gleichwertigkeit des Reifezeugnisses zu 
verlangen. Es sollte vielmehr sinnvollerweise an die 
unmittelbar vorangehende Vorbildung angeknüpft 
werden : für die Zulassung zu "Grundstudien" 
(Diplomstudien, Kurzstudien und Doktoratsstu- , 
dien, die der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 
dienen) bilden die allgemeine und besondere 
Hochschulreife die Voraussetzung. Für weiterfüh­
rende Studien (Aufbaustudien, Doktoratsstudien, 
die über die Diplomstudien hinaus der Weiterent-

,wicklung der Befähigung zu selbständiger wissen­
schaftlicher Arbeit dienen, und Ergänzungsstudien 
für Absolventen auslä'ndischer Universitäten) wird. 
ein abgeschlossenes Diplomstudium auf Grund 
jenes besonderen Studiengeseties, das die Grund­
lage für die Zulassung zum weiterführenden 
Studium bildet, oder der erfolgreiche Abschluß 
eines anderen gleichwertigen inländischen oder 
ausländischen Studiums als Zulassungsvorausset­
zung festgelegt. Bei Ergänzungsstudien für Absol­
venten ausländischer. Universitäten bildet die 
Zulassungs- und Beurteilungsgrundlage die (auch) 
das besondere Studiengesetz vertretende Studien­
ordnung gemäß § 1 3b. 

Die Gleichwertigkeit eines ,anderen in- oder 
ausländischen Studiums ist hinsichtlich der Dauer, 
der Gliederung und der wissenschaftlichen Anfor­
derungen zu beurteilen. Dabei wird ein anderer 

Maßstab als bei den Anerkennungen gemäß § 2 1  
und der Nostrifizierung gemäß § 4 0  anzulegen seiri, 
Denn das Ergebnis der Beurteilung der Gleichwer­
tigkeit ist keine unmittelbare Erwerbung eines 
akademischen Grades ohne zusätzliche Leistungen, 
sondern die Zulassung zu einem weiterführenden 

, Studium. Die Beurteilung der Gleichwertigkeit ist 
dabei im Hinblick auf die ZulassUng zu einem 
weiterführenden Studium vorzunehmen. Auf eine 
Kurzformel gebracht : "Nicht gleichwertig womit, 
sondern gleichwertig wofür". 

Zuständig für die Beurteilung, die im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens eine Vorfrage gemäß § 38 
A VG bildet, i st  der Rektor als Zulassungsbehörde. 
Er kann sich dabei des Sachverstandes des 
Vorsitzenden der zuständigen Studienkommission 
bedienen oder das Zulassungsverfahren gemäß § 38  
A VG bis zur Entscheidung des Vorsitzenden der 
St,udienkommission aussetzen. 

Die weiteren Bestimmungen des § 7, nämlich die 
Abs. 1 lit. b sowie die Abs. 3 und 4" sollen auch für 
weiterführende Studien anwendbar bleiben. 

Zu Z 10 und 1 1 :  

Die Änderungen dienen der Anpassung an die 
nunmehrige Kompetenzverteilung im Bundesmini­
steriengesetz. 

Zu Z 12: 

Sämtliche hochschulstatistischen Erhebungen 
(seit 1 967) haben, sofern sie sich auf Studierende 
bezogen, die Matrikelnummer als Datensatzken­
nung auf den Statistikformularen vorgesehen, um 
die' zu verschiedenen Zeitpunkten von einem 
Studierenden erfragten Informationen zusammen-

. führen und so nicht nur Quer.schnitts-, sondern 
auch Verlaufsstatistiken anfertigen zu können. Das 
Datenschutzgesetz (§ 6) läßt es nun geboten 
erscheinen, die Matrikelnummer explizit im AH,StG 
selbst zu erwähnen. Dadurch soll sichergestellt 
werden, daß die Hochschulstatistik, die heute nur 
mehr zum kleineren Teil auf statistischen Erhebun­
'gen bei Stu,dierenden, zum größeren Teil aber auf 
Verwaltungsdaten der Universitäten beruht, in ihrer 
derzeiügen Form beibehalten werden kann. Ein 
beträchtlicher Teil der gemäß § 1 2  Abs, 3 AHStG 
zulässigen statistischen Erhebungen wird nämlich 
dadurch erledigt, daß Daten der Zentralen Hörer­
evidenz in verschlüsselter Form gemäß § 7 Abs. 1 
Z 3 DSG dem Österreichischen Statistischen 
Zentralamt übermittelt werden, sodaß die (neuerli­
che) Ermittlung dieser Informationen beim Studie­
renden selbst entbehrlich ist. Bei einem Verzicht auf 
die Matrikelnuminer bei den statistischen Erhebun­
gen könnte die Hochschulstatistik 'seitens des 
Österreichischen Statistischen Zentral'amtes nut 
mittels semesterweiset Erhebungen beim Studieren-
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den (wie vor dem Wintersemester 1 974/75) 
weitergeführt werden. Damit verbunden wäre nicht 
nur ein wesentlich höherer Verwaltungsaufwand, 
sondern aUch eine deutlich schlechtere Qualität der 

. statistischen Informationen. Im übrigen kann das 
Österreichische Statistische Zentralamt init den ihm 
zur Verfügung, stehenden Mitteln die Person, der 
eine bestimmte Matrikelnummer zu'geordnet ist, 
nicht identifizieren. 

Zu Z 1 3 :  

Anläßlich der Vorbereitung der Universitäts-Stu­
dienevidenzverordnung (UniStEVO), BGBI. 
NI. 2 1 9/ 1 989, hat der Datenschutzrat die nähere 
Spezifikation der von § 12 Abs. 4 AHStG erfaßten 
Datenarten im Verordnungsweg (§ 1 1  UniStEVO) 
begrüßt, jedoch im Sinn von § 7 Abs .  1 Z 1 des 
Datenschutzgesetzes (DSG) eine explizite Aufzäh­
lung im AHStG selbst angeregt. Mit dem 
vorliegenden Katalog von Datenarten soll dieser , 
Anregung. Rechnung getragen werden. Es handelt 
sich dabei um die aktualisierte und/in einigen 
Einzelheiten komprimierte Liste der gemäß § 11 
Abs. 2 UniStEVO und schon früher gemäß § 14  der 
4. Durchführungsverordnung zum AHStG, BGBI. 
Nr. 432/1973, von jeder Universität semesterweise ' 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

. Forschung' zu übermittelnden Daten. 

Die Zentrale Hörerevidenz des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Forschung hat im 
wesentlichen zwei Funktionen, nämlich Datenauf­
bereitung für die amtliche Hochschulstatistik und 
Quelle der ressorteigenen Statistik (z.B. Hochschul­
bericht gemäß § 44) . Im Rahmen der Vorbereitung' 
der Daten für das Österreichische Statistische 
Zentralamt ist es unter anderem auch erforderlich, 
Fehlverwendungen oder Mehrfachvergaben von 
Matrikelnummern zu bereinigen. Dafür ist neben, 
dem Geburtsdatum auch der Name der Studieren­
den unverzichtbar, obwohl er für die eigentlichen 
statistischen Auswertungen keine Relevanz hat. 

Zu Z 14: 

Diese Änderung steht ebenfalls In engem 
Zusammenhang mit den strengen Anforderungen 
des Datenschutzgesetzes (DSG) für die Weitergabe 
von Daten. An den UniversitätS'bibliotheken der 
österreichischen Universitäten befindet sich derzeit 
ein automationsunterstütztes BibliQtheks-Entlehn­
system (BIBOS) im Aufbau. Zur Durchführung sind 
einige personenbezogene Daten der Studierenden 
erforderlich. Die im Abs. 5 genannten Daten 
werden zur Gänze von den Universitätsdirektionen 
im Rahmen der Immatrikulation und Inskription 
erhoben. Um eine zeitaufwendige nochmalige 
Datenerfassung zu vermeiden, werden derzeit auf 
Anforderung der Universitätsbibliothek die von der 

Universitätsdirektion erfaßten Daten im Sinne einer 
"Amtshilfe" gemäß § 7 Abs. 2 DSG derart aufberei­
tet, daß die Universitätsbibliothek im Einzelfall über 
eine On-line-Zugriffsberechtigung die von der 
nunmehr vorgeschlagenen AHStG-Bestimmung 
umfaßten Daten in ihre Benutzerdatei übernehmen 
kann, Diese Übernahme von Datensätzen ist als 
Übermittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes 
anzusehen. Mit der neuen Bestimmung soll nun eine 
ausdrückliche gesetzliche Grundlage für eine 
Datenübermittlung von der Universitätsdirektion an 
die Universitätsbibliothek im Sinn von § 7 Abs. 1 Z 1 
DSG geschaffen werden. Maßnahmen zur Gewähr­
leistung der Datensicherheit (§ 10 DSG) werden in 
ausreichendem Ausmaß zu treffen sein. 

Zu Z 1 5 :  

Im Zusammenhang mit der neuen Bestimmung im 
§ 34 Abs .  5 (vgl. Z 42 dieser Regierungsvorlage), die 
den mehrfachen Erwerb desselben akademischen 
Grades zuläßt" ist die einschränkende Bestimmung 
des § 1 3  Abs. 1 lit. c aufzuheben, da hiefür kein 

, Regelungsbedürfnis mehr besteht. 

Zu Z 1 6: 

Die neue' Regelung der Zuständigkeit zur 
Genehmigung eines studium irregulare dient einem 
weiteren sinnvollen Ausbau der Autonomie der 
Universitäten im Studienrecht. Derzeit werden 
studia irregularia vom Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung nach Anhörung der betroffe­
nen Studienkommissionen und nach Prüfung der 
gesetzlichen Voraussetzungen genehmigt. Tatsäch­
lich erfolgt die Genehmigung seitens des Bundesmi­
nisters für Wissenschaft und Forschung immer 
dann, wenn ' die Studienkommissionen positive 
Stellungnahmen vorlegen. Da die inhaltliche Ent­
scheidung somit bereits jetzt an den Universitäten 
erfolgt und die formelle Entscheidung im Bundes­
ministerium für Wissenschaft und Forschung 
zeitliche Verzögerungen mit' sich bringt, soU ' 
nunmehr die Entscheidungskompetenz zur Geneh­
migung eines studium irregulare den Rektoren der 
Universitäten übertragen werden. Zuständig ist der 
Rektor jener Universität, an der der Schwerpunkt 
des geplanten Studienprogramms liegt und von der 
somit auch der akademische' Grad zu verleihen ist. 
Der Rektor hat ' vor der Entscheidung die 
betreffenden Studienkommissionen, bei universii 
tätsübergreifenden studia irregularia auch jene der 
beteiligten Universitäten, anzuhq,ren. 

Gleichzeitig wird die Zulässigkeit zur Genehmi­
gung eines studium irregulare näher determiniert. 
Insbesondere ist ein studium irregulare nur dann zu 
genehmigen, wenn mit den in den besonderen 
Studiengesetzen festgelegten Möglichkeiten für den 
Fächertausch und für Kombinationen sowie mit den 
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in den Studienvorschriften festgelegten Wahlfä­
chern nicht das Auslangen gefunden werden kann. 

Der, Antragsteller ist überdies verpflichtet, das 
Studienprogramm genau zu umschreiben. 

Durch die Übertragung . der Genehmigung eines 
studium irregulare in den autonomen Wirkungsbe­
reich soll sichergestellt werden, daß formelle 
Erledigungen auch don getroffen werden, wo die 
inhaltiiche Entscheidung erfolgt. Der somit unter­
bleibende Aktenlauf zwischen der jeweiligen Uni­
versität und dem Bundesministerium für Wissen­
schaft und Forschung und wieder zurück kann 
somit entfallen. Das sollt� auch zu rascheren 
Erledigungen führen. 

Eine Konsequenz der Übenragung der Genehmi­
gung von studia irregularia in den autonomen 
Wirkungsbereich ist schließlich die ausdrückliche 
Normierung ,des obersten Kollegialorganes als 
zweite und letzte Instanz. 

Zu Z 1 7 :  

Die Aufhebung der bisherigen Regelung, daß ein 
Studienversuch durchgefühn werden kann, wenn 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung �enigstens zehn vollständige Ansuchen von 
ordentlichen Hörern auf Genehmigung eines 
studium irregulare mit gleichem Studienprogramm 
vorliegen, soll verhindern, daß ein vom Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung nun nicht mehr 
beeinflußbarer Automatismus einen Druck zur 
Einrichtung von Studienversuchen erzeugt. Wie 
bisher haben die universitären Organe die Möglich­
keit, im Wege der AntragsteIlung die Durchführung. 
von Studienversuchen zu erwirken. 

Zu Z 1 8 :  

Die Änderung dient der redaktionellen Anpas­
sung. 

Zu Z 1 9 :  

Der Ausschluß der Einrechenbarkeit von Seme­
ster� bei nicht zeitgerechter Ablegung der Zusatz­
und Ergänzungsprüfungen hat sich als nicht 
ausreichende Sanktion erwiesen. Die vorgeschla­
gene Erweiterung der Rechtsfolge setzt bei der 
Zulassung für die den ersten Studienabschnitt . 
abschließenden Prüfung an. Nunmehr muß der 
Studierende die Ablegung dieser Prüfungen jeden­
falls spätestens bei der Zulassung zur letzten 
Teilprüfung einer Gesamtprüfung oder bei der 

'. Zulassung zu einer kommissionell abzuhaltenden 
Gesamtprüfung nachweisen. 

Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, 
daß ' die Zusatz- und Ergänzungsprüfungen, die 

zwar nicht formell, jedoch materiell eine Zulas­
sungsvoraussetzung bilden, jedenfalls vor Abschluß 
des ersten Studienabschnittes abgelegt werden. 

Zu Z 20 : 

Diese Bestimmung dient zunächst der Anpassung 
an die Terminologie des UOG. Überdies soll die 
Möglichkeit zur VerkÜrzung der Studiendauer 
ausgeweitet werden. Bisher war eine Verkürzung 
nur bei Diplomstudien und nur im zweiten 
Studienabschnitt zulässig. Da es unbillig ist, bei 
erbrachter Leistung eine weitere StUdienzeitverkür­
zung auch im ersten Studienabschnitt und insbeson­
dere auch bei anderen ordentlichen Studien zu 
verhindern, soll die Ausweitung vorgenommen 
werden. Schließlich wird durch den Entfall der 
W onfolge "nach Maßgabe der einzelnen besonde­
ren Studiengesetze" sichergestellt, daß die weiterge­
hende Verkürzungsmöglichkeit unmittelbar an­
wendbar wird, ohne die einzelnen besonderen 
Studiengesetze anpassen zu müssen . .  

Zu Z 2 1 :  

Die Auflistttng der jedenfalls in die Studienpläne 
aufzunehmenden Bestimmungen wird um die 
Studieneingangsphase und die . Normierung von 
Bildungszielen bezogen auf die Pflicht- und 
Wahlfächer erweitert : 

lit. a :  

Zur Verringerung der mangelhaften Orientie­
rung der Studienanfänger soll in den Studienplänen 
eine Studieneingangsphase gestaltet ' werden. Die 
Studienkommissionen werden verpflichtet, im er­
sten Studienjahr in jeder Studienrichtung und in 
jedem Studienzweig Lehrveranstaltungen aus ein­
führenden und das Studium besonders kennzeich­
nenden Fächern im Umfang von 1 0  bis 20 vH der 
Gesamtstundenzahl des ersten Studienabschnittes ' . 
anzubieten. Die Fächer der Eingangsphase werden 
primär aus dem bestehenden Angebot auszuwählen 
sein. Wenn bisher nicht angebotene Fächer oder 
Lehrver,mstalturigen aufgenommen werden sollen, 
wäre auf die Stundenneutralität zu achten. Denn auf 
Grund der Eingangsphase soll es zu keiner 
Stundenausweitung kommen. Darüber hinaus wird 
es sinnvoll sein, im Rahmen der Studieneingangs­
phase Informationsveranstaltungen auch außerhalb 
des Studiums durchzuführen. 

Hinzuweisen ist darauf, daß die Eingangsphase 
als Ganzes nicht mit einer gesondenen Prüfung 
abgeschlossen wird, mit der Konsequenzen für das 
weitere Studium verbunden sein könnten. Ob über 
diese Lehrveranstaltungen gesonderte Prüfungen 
abzulegen sind, ergibt sich aus dem Prüfungs system 
(Fachprüfungs- oder Lehrveranstaltungsprüfungs-
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system), das im besonderen Studiengesetz festgelegt 
wird. Die Eirigangsphase ist somit kein Selektionsin­
strument. Der Studierende soll vielmehr sehr rasch 
den Inhalt des gewählten Studiums kennenlernen, 
um so beurteilen zu können, ob die richtige Wahl 
getroffen worden ist. Die- - entscheidende -
Umsetzung im Detail bleibt dabei den Studienkom­
missionen im autonomen Wirkungsbereich vorbe­
halten. 

lit. b :  

Die bisherigen lit. a und b werden aus systemati­
schen Gründen in lit. b zusammengefaßt. 

lit. c :  

Gerade von seiten der Studierenden wird oft 
bemängelt, daß Priifungen zu wenig objektivierbar 
sind. Tatsächlich werden in den Studienplänen 
Fächer und · Stunden . festgelegt oder konkretisiert, 
der Inhalt und das Ziel der Berufsvorbildung in _ 
einem Fach sind jedoch weitgehend unbestimmt und 
dem einzelnen Vortragenden bzw. dem Prüfer 
überlassen. Auch um dem Vorwurf der Prüferwill­
kür zu begegnen, werden die Studienkommissionen 
nunmehr verpflichtet sein, in den Studienplänen die 
Bildungsziele in den Pflicht- und Wahlfächern zu 
definieren. Die bisherige bloße Formulierung von 
Zielen des Studiums bzw. der Studienabschnitte hat 
sich in ihrer zu großen Allgemeinheit als unzurei­
chend erwiesen (vgl. damit in Zusammenhang Z 3 1  
dieser Regierungsvorlage). 

Zu Z 2 2 :  

Auf Grund des § 1 8  Abs. 1 kann der Bundesmini­
ster für: Wissenschaft und Forschung durch 
Verordnung für Absolventen von Hochschullehr­
gängen Berufsbezeichnungen festsetzen, sofern der 
Hochschullehrgang nach Inhalt und Umfang des 
angebotenen Unterrichts einer selbständigen Be­
rufsausbildung entspricht. Diese Verordnungs er­
mächtigung wurde und wird zunehmend in 
Anspruch genommen, was insbesondere in der 
großen Ausweitung des Angebots an entsprechen­
den Hochschullehrgängen begründet ist. Die damit 
verbundene Ausweitung der Inhaber derartiger 
Berufsbezeichnungen hat Zu dem vermehrt vorge­
brachten Wunsch geführt, für Berufsbezeichnungen 
auch Abkürzungen vorzusehen. Dieses Anliegen 
wird insbesondere mit der mangelnden Praktikabili­
tät der (langen) Berufsbezeichnungen im täglichen 
Gebrauch begründet. Da " dafür derzeit keine 
gesetzliche Grundlage besteht, soll diese durch die 
vorgeschlagene Regelung geschaffen werden. Da­
mit könnte einem offenbar dringenden Bedürfnis 
von Trägern dieser Berufsbezeichnungen entspro­
chen werden. Bei bereits geschaffenen Berufsbe-

zeichnungen wäre ein Antrag der zuständigen 
Organe der Uriiversitäten erforderli�h, die entspre­
chenden N ovellierungen der Verordnungen vorzu­
nehmen. 

Zu Z 23 : 

Bisher war für Hochschulkurse und Hochschul­
lehrgänge, deren Einrichtung von universitären 
Gremien beschlossen wurde, ein Genehmigungsvor­
behalt des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung verankert. Auch in diesem Bereich soll 
die universitäre Autonomie erweitert und der 
Genehmigungsvorbehalt aufgehoben werden. Nach 
der Herstellung der vollen Autonomie bei der 
Bestellung von Prüfern durch die Novelle BGBI. 
Nr. 369/1990, womit auch die Bestellung von 
Prüfern für Hochschulkurse und Hochschullehr­
gänge umfaßt war, wird nunmehr die Durchführung 
Von Hochschulkursen und Hochschullehrgängen 
zur Gänze in den autonomen Wirkungsbereich 
unter Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft -
und Forschung übertragen, zumal dem Bund gemäß 
§ 5 Abs. 1 des Hochschul-Taxengesetzes 1 972 aus 
der Durchführung _ von Hochschulkursen und 
Hochschullehrgängen keine Kosten erwachsen 
(dürfen). Derartige Veranstaltung(:n geben den 
Universitäten vielmehr die Möglichkeit - abgese­
hen von der Erschließung zusätzlicher finanzieller 
Mittel -, neben der Lehre im Rahmen der 
ordentlichen Studie"n ein spezielles Profil zu 
entwickeln. 

_ .  

Hochschulkurse und Hochschullehrgänge wur­
den in den letzten Jahren praktisch ausnahmslos 
genehmigt. Da die inhaltliche Kompetenz der 
Universitäten zu deren Ausgestaltung vom Bundes­
ministerium für Wissenschaft und Forschung 
offensichtlich anerkannt worden ist, kann der 
bürokratisch aufwendige Genehmigungsvorgang 

. entfallen. Die notwendige Information des Bundes­
ministers für Wissenschaft und Forschung betref­
fend' die Eimichtung neuer Hochschulkurse und 
Hochschullehrgänge als Grundlage für die Aus­
übung des Aufsichtsrechtes gemäß § 5 UOG ist 
durch die gemäß § 1 5  Abs. 6 UOG dem Bundesmi­
nisterium für Wissenschaft und Forschung vorzule­
genden Protokolle der zuständigen Organe sicher- . 
gestellt. 

Damit . wird auch ein Interpretationskonflikt 
bereinigt, der durch § 64 Abs. 3 lit. n VOG 
geschaffen worden war. In dieser Bestimmung wird . 
ausdrücklich angeführt, daß die Veranstaltung von 
Hochschulkursen und HochschulJehrgängen dem 
selbständigen Wirkungsbereich der Fakultätskolle­
gien zuzuordnen ist. Dies führte zur Interpretation, 
daß diese Bestimmung des (späteren) VOG dem 
Genehmigungsvorbehalt des (früheren) § 1 8  Abs; 3 . 
AHStG materiell derogiert hätte. Dieser Auffassung 
wurde jedoch seitens des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung damals nicht gefolgt. 
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Die  Änderung dient schließlich der Anpassung an 
die Terminologie des UOG. 

Zu Z 24 : 

In �inigeri Studienrichtungen besteht ein dringen­
des Bedürfnis, zur Sicherstellung einer ordnungsge­
mäßen Prüfungsorganisation Prüfungen nicht nur 
ausnahmsweise, sondern grundsätzlich am Beginn 
und am Ende der Ferien anzubieten. Durch die 
vorgeschlagene Regelung soll eine derartige Verfü­
gung des Präses der zuständigen Prüfungskommis­
sion nicht mehr von der Zustimmung der 
Prüfungskommissäre abhängen. Hinsichtlich der 
Verpflichtung, jedenfalls zehn zusammenhängende 
Wochen während der Hauptferien prüfungsfrei zu 
belassen, tritt keine Änderung ein. 

Zu Z 25 :  

Im § 8 UniStEVO wurden Hochschullehrgänge 
und Hochschulkurse mit einem geringen zeitlichen 
Umfang vom Erfordernis der in dieser Verordnu.ng 
standardisierten Form der Aufnahme und Insknp­
tion ausgenommen. Sowohl dafür als auch für die 
Möglichkeit, zu Hochschullehrgängen und Hoch­
schulkursen auch während des laufenden Semesters 
oder in Ferialzeiten zuzulassen, sollte eine gesetzli­
che Grundlage geschaffen werden. Daß hiefür ein 
praktisches Erfordernis besteht, ist evident, wenn 
man die tatsächlichen Beginn- und Laufzeiten von 
Hochschullehrgängen und Hochschulkursen be­
trachtet. 

-Zu Z 26 und 27 : 

Die Zitate werden an die vorgeschlagenen 
Änderungen angepaßt. 

Zu Z 2 8 :  

Abs. 3 

Durch die Novelle BGBI. Nr. 25/ 199 1 ,  die auf 
einem InitiativantragNon Mitgliedern des National­
rates beruhte, wurde die Rechtsgrundlage für die 
Teilnahme am EG-Austauschprogramm COMETT 
geschaffen. Die aufgenommene Formulierung kann 
dazu führen, daß die Forschungstätigkeit, die 
üblicherweise mit keiner Prüfung abgeschlossen 
wird, nicht als Prüfung anerkannt werden kann. Die 
vorgeschlagene Neuformulierung soll diesem Man­
gel abhelfen. Oamit wird sichergestellt, daß 
praxisbezogene wissenschaftliche Tätigkeit in einer 
entsprechenden Einrichtung als Prüfung(steil) aner­
kannt werden kann. 

Abs. 4 und 5 :  

Die Neufassung dieser Absätze soll klar erkenn­
bar zum Ausdruck bringen, daß unterschiedliche 

Regelungen für die Anerkenn�arkeit von .Prüfung�n 
gemäß § 23 und wissenschaftlIchen ArbeIten gemaß 
§ 25 getroffen werden. - -

Hintergrund der KlarsteIlung bildet § 25, . der 
anordnet, daß als Voraussetzung zur Erwerbung 
eines Diplomgrades eine Diplomarbeit zu verlan.gen 
ist die durch - die selbständige Bearbeitung emes 
Themas aus einem der Studienrichtung zugehörigen 
Fach den Erfolg der wissenschaftlichen Berufsvor­
bildung nachweisen soll. Die für den Erwerb eines 
Doktorates geforderte Dissertation soll darüber 
hinaus dartun, daß der Kandidat die Befähigung zur 
selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Pro­
bleme erworben hat. Schon daraus hat sich bisher 
zwingend ergeben, daß aus systematischen Gründen 
eine Anerkennung einer wissenschaftlichen Arbeit, 
die im Rahmen einer bestimmten Studienrichtung 
angefertigt und approbiert wu�de, f�r ein� andere 
Studienrichtung nicht denkbar Ist. Die Besummung 
gewinnt umsomehr- an Bedeutung, als auf Grund der 
Änderungen im § 34 (vgl. Z 42 dieser Regierungs­
vorlage) derselbe akademische Gr�d mehrfa�h 
erworben werden kann. Vor diesem Hmtergrund Ist 
es gänzlich unbillig, mit einer-

. 
wissensc�aftl��hen 

Arbeit die auf die BesonderheIten der JeweilIgen 
Studie�richtung abzustellen hat, mehrere akademi­
sche Grade erwerben zu können. 

Im Abs. 4 wird jetzt ausdrücklich festgelegt, daß 
bei einem Standortwechsel sowohl Prüfungen 
gemäß § 23 als auch wissenschaftliche A:rbeiten 
gemäß § 25 anzuerkennen sind. Da es sl�h um 
dieselbe Studieririchtung handelt, stehen die ge­
nannten Bedenken einer Anerkennung nicht entge­
gen. 

Im Abs. 5 wird nunmehr eindeutig normiert, daß 
nl\r Prüfungen gemäß § 23 von einer Studienrich­
tung auf eine andere Studienrichtung na�h Maß­
gabe der Gleichwertigkeit anerkennb�r smd. D�e 
klare gesetzliche Verankerung, daß wlssenscha�th­
che Arbeiten in diesem Fall nicht anerkennbar smd, 
sollte die derzeitige universitäre Diskussion been­
den. 

Zusätzlich aufgenommen · wird der Hinweis, da� 
nur Prüfungen, die an einer anerkannten ausländ.l� 
sehen Hochschule abgelegt würden; für em 
österreichisches Studium anerkennbar sind. Unter 
anerkannten Hochschulen werden alle jene auslän­
disch�n Institutionen zu verstehen sein, die von der 
jeweiligen für das Hochschulwesen z�ständigen 
Autorität für das Territorium, in dem sie gelegen 
sind, dem Hochschulbereich zugerechnet werden. 
Dies kann insbesondere durch Gesetz, Verordnung, 
andere Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder 
durch faktische Zulassung der Absolventen zu 
"akademischen" Berufen erfolgen. 

Die derzeitige Sonderbestimmung im § 2 1  Abs. 6, 
die nicht verändert wird, und als Ausnahmebestim­
mung zur Förderung von Auslandsaufenthalten 
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Studierender konzipiert war, ist durch die beson­
dere Zielsetzung und die vorangehende Überprü­
fung gerechtfertigt. Da der Studierende im Falle des 
Abs. 6 einen Teil seines Studiums gleichsam 
"auslagert", " steht diese Bestimmung überdies in 
engstem Zusammenhang mit Abs. 4. 

Zu Z 29 :  

In  das Zitat ist der durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 2/ 1989 eingefügte Abs. 6 aufzunehmen. 

Zu Z 3 0 :  

Auf Grund der Novelle BGBI. Nr. 25/ 1 99 1  sind 
nunmehr die Anrechnung von Studien und die 
Anerkennung von Prüfungen zur Gänze Angele­
genheiten des autonomen Wirkungsbereiches. 
Abs. 8 wäre diesbezüglich sowie hinsichtlich der 
Verweisungen und der Terminologie anzupassen. 

Zu Z 3 1 :  

Im Zusammenhang mit der Festlegung der 
Bildungsziele für die einzelnen Pflicht- und 
Wahlfächer in den Studienplänen (vgl. Z 21 dieser 
Regierungsvorlage) soll nunmehr für die Prüfer die 
Verpflichtung normiert werden, insbesondere die 
definierten Bildungsziele als Maßstab für den 
Prüfungserfolg heranzuziehen. Es wird Aufgabe der 
Studienkommissionen und der Prüfungskommissio­
nen bzw. deren Präsides sein, auf die Einhaltung 
dieser Verpflichtung zu dringen. 

" 

Zu Z 32 :  

- Das Zitat ist den vorgeschlagenen Änderungen 
anzupassen. 

Zu Z H : 

Die Änderungen dienen im wesentlichen der 
KlarsteIlung, der Verbessening der Systematik und 
der Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften. 

Zu den Abs�tzen im einzelnen : 

Abs. 3 :  

Die Normierung der Funktionsperioden für 
Präsides und deren Stellvertreter wird aus systemati­
schen Gründen aus Abs. 5 vorgezogen. Die 
Wiederwahl unterliegt keinen Beschränkungen. Es 
obliegt jetzt eindeutig dem zuständigen Kollegialor­
gan, autonom zu entscheiden, ob diese Funktionen 
eher durch Kontinuität oder häufigen Wechsel 
effektiver ausgeübt werden können. Die weiteren 
Änderungen dienen der Anpassung an die T ermino­
logie des VOG. 

In Ergänzung zu den bereits jetzt berücksichdg­
baren zusätzlichen Mitgliedern der Prüfungskom­
missionen werden die Hochschuldozenten aufge­
nommen. Die Bestellung der zusätzlichen " Mitglie­
der hat im Bedarfsfall zu erfolgen. Die Funktionspe­
riode dieser weiteren Prüfungskommissäre ist am 
Bedarfsfall orientiert vom zuständigen Kollegialor­
gan festzusetzen. 

Abs. 4 :  

Die Normierung einer Funktionsperiode wird aus 
systematischen Gründen aus Abs. 5 vorgezogen. 

Abs. 5 :  

Die Regelung betreffend die vorzeitige Beendi­
gung der Funktion des I:>räses und seiner Stellvertre­
ter wird vereinfacht. 

Abs. 6 :  

I n  dieser Bestimmung werden die Verweisungen 
den Änderungen des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 280/ 199 1  angepaßt. 

Zur KlarsteIlung der Zuständigkeit für die 
Bestellung der Präsides für Abschlußprüfungen bei 
Hochschulkursen wird die Verweisung auf Abs. 3 
zusätzlich aufgenommen. 

Abs. 7 :  

Diese Regelung wird entsprechend der Neufas­
sung des Abs. 3 geändert. 

Abs. 8 :  

Durch die teilweise Neufassung dieses Absatzes 
wird zunächst die Verweisung" auf § 5 Abs. ? durch 
die Anführung der lit. f ergänzt. 

Die bisherige Bestimmung, daß ein Betreuer einer . 
wissenschaftliche"n Arbeit unter bestimmten Voraus­
setzungen ex lege in die Prüfungskommission 
eintritt, wird aufgehoben,' da ihr durch frühere 
Novellen der ursprüngliche Anwendungsbereich 
entzogen wurde und sie seither zu häufigen falschen 
Interpretationen Anlaß gegeben hat. 

Schließlich wird die Anordnung, daß die 
Begutachter jedenfalls dem Prüfungssenat anzuge­
hören haben, aus systematischen Gründen in 
Abs. 10 verlegt. 

" 

Abs. l 0 :  

Zur KlarsteIlung wird festgehalten, daß im 
Rahmen eines Prüfungssenates ein Prüfer allenfalls 
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auch für ein Teilgebiet eines Prüfungsfaches 
namhaft gemacht werden kann. 

Im übrigen wird die Anordnung, daß die 
Begutachter jedenfalls dem Prüfungssenat anzuge­
hören haben, aus systematischen Gründen aus 
Abs. 9 in diesen Absatz verlegt. 

Zu Z 3 4 :  

Diese Änderungen dienen zunächst der Anpas­
sung an die geänderte Terminologie und der 
Verbesserung der Systematik. Überdies wird dem 
angesichts der großen Studentenzahlen bereits jetzt 
bestehenden Faktum der generellen Verständigung 
des Prüfungskandidaten durch Verlautbarung an 
einer zentralen oder dezentralen Amtstafel entspro­
chen. 

Zur Klarstettung, daß das Institut der "freien 
Prüferwahl" nicht auf kommissionelle Prüfungen 
beschränKt ist, wird die entsprechende gesetzliche 
Grundlage von § 26 Abs. 1 0  in § 27 Abs. 3 verlegt. 

Im Zusammenhang mit der Reduktion der 
Prüfungswiederholungen (vgl. Z 38) soll schließlich 
ein Rechtsanspruch auf den Prüfer nach Wahl des 
Studierenden bei der zweiten Wiederholung einer 
Einzelprüfung, Teilprüfung einer Gesamtprüfung, 
Prüfungsarbeit oder wissenschaftlichen Arbeit ge­
schaffen werden. Dies soll dem in Einzelfällen nicht 
unberechtigten Vorwurf nicht ausschließlich sachli­
cher Beurteilung von Prüfungsleistungen teilweise 
Rechnung tragen. 

Zu Z 3 5 :  

Durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 369/ 1990 
wurde die Rechtsgrundlage geschaffen, für Studie­
rende, die auf Grund einer nicht bloß vorüberge­
henden körperlichen Behinderung nicht in der Lage 
sind, eine Prüfung nach der vorgesehenen Methode 
abzulegen, eine abweichende Art der Prüfungsme­
thode festzulegen. Diese Verfügung ist bisher nur 
im Einvernehmen mit dem Prüfer zulässig. Da in 
Einzelfällen eine abweichende Art der Prüfungsme­
thode nicht festgelegt werden konnte, weil der 
zuständige Prüfer nicht zustimmen wollte, wird 
nunmehr vorgeschlagen, die Bindung der Verfü­

'gung des Präses an das Einvernehmen mit dem 
Prüfer aufzuheben. Die Auffassung des Prüfers über 
die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer abwei­
c;henden Art der Ablegung kann auch bei der /ausschließlichen Kompetenz des Präses zur Erit­
scheidung ausreichend eingeholt und berücksichtigt 
werden. Die bisherige Überr�gulierung widerspricht 
jedenfalls der Tendenz zur Deregulierung. 

Zu Z 3 6 :  

Die Änderu'ng dient der KlarsteIlung, daß diese 
, Bestimmung auf alle Arten kommissioneller Prüfun-. gen anzuwenden ist. 

. 

Zu Z 3 7 :  

Die Neufassung des Abs. 1 dient der KlarsteIlung 
und der Anpassung an /die Terminologie des UOG. 

Der neu eingefügte Abs. 4 soll ausschließen, daß . die U niversitäts-Sprachprüfung ausschließlich in der '  
Mutter- oder Bildungssprache abgelegt wird. Denn 
dies widerspräche dem Zweck der Univer��täts­
Sprachprüfung. Der Schwierigkeitsgrad der {jber­
setzungen wird sich dabei an der . Leistungsstufe zu 'orientieren haben, in der die Universitäts-Sprach­
prüfung abgelegt wird. 

Der nunmehrige Abs. 5 (früher Abs. 4) wird der ' 
Rechtsänderung angepaßt und das Anforderungs­
profil für d"en Nachweis der ausreichenden Kenntnis 
der deutschen Sprache eleganter umschrieben. Eine 
inhaltliche Änderung des Anforderungsprofils tritt 
dadurch nicht ein. 

Zu Z 38 : 

Durch diese Bestimmung wird die Zahl der 
Prüfungsantritte reduziert und dem EG-Niveau 
angenähert. ' 

Im ersten Studienabschnitt werden künftig 
insgesamt vier (bisher sechs) Antritte bei Einzelprü­
fungen, Teilprüfungen einer Gesamtprufung, Prü­
fungsarbeiten oder wissenschaftlichen Arbeiten 
zulässig sein. Bei den in den besonderen Studienge­
setzen vereinzelt vorgesehenen Prüfungen, die von 
vornherein kommissionell abzulegen sind, reduziert' 
sich die Zahl der Prüfungsantritte (von bisher fünf) 
auf drei. 

Hinsichtlich der Prüfungen des zweiten und 
dritten Studienabschnittes wird jeweils ein weiterer 
Antritt vorgesehen, da nach Absolvierung des ersten 
Studien abschnittes von der prinzipiellen Eignung 
des Studierenden für die gewählte Studienrichtung 
ausgegangen werden kann und somit eine weitere 
Wiederholung zur Vermeidung von Härtefällen 
gerechtfertigt erscheint. 

Die Aufhebung der Genehmigungsverfahren 
beseitigt schließlich einen nicht unbeträchtlichen 
administrativen Aufwand. 

Zu Z 3 9 :  

Dabei handelt e s  sich um eine redaktionelle 
Änderung im ' Zusammenhang mit der Aufhebung 
der Zu lässigkeit einer weiteren Wiederholung einer 
Prüfung nach vorheriger Genehmigung durch das 
Fakultätskollegium (vgl. Z 38) .  

Zu Z 40: 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die 
neuen Bestimmungen betreffend die Prüfungswie-

3 
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derholungen (vgl. Z 38) .  Im ersten Studienabschnitt 
wird vor einem allfälligen Ausschluß vom Studium 
eine kommissionelle Prüfung vorgesehen. Da ein 
Studienausschluß in einem späteren Stadium zu 
größeren Härten führt, werden für die betroffenen 
Prüfungen des zweiten und dritten Studienabschnit­
tes zwei kommissionelle Prüfungen vorgeschlagen. 

�u Z 4 1 :  

Abs. 2 :  

Die Zuständigkeiten zur Ausstellung von Zeug­
nissen werden mit der vorgeschlagenen Regelung 
ergänzt. Die Bestimmung dient primär der KlarsteI­
lung, daß Zeugnisse über Gesamtprüfungen vom 
Präses der jeweiligen Prüfungskommission auszu­
stellen sind. 

Abs. 3 :  

Den Bemühungen, die Verwaltungs abläufe an 
den Universitäten weitgehend zu rationalisieren, 
entsprach bereits die bisherige Gestaltung des 
Abs. 3. Auf Grund der sehr allgemeinen Formulie­
rung war es jedoch zweifelhaft, inwieweit ein 
EDV-Ausdruck dem Anspruch gerecht werden 
konnte, der an ein Zeugnis, das eine öffentliche 
Urkunde darstellt, zu richten ist. 

. Durch die vorgeschlagene Formulierung, die sich 
bewußt an die entsprechende Bestimmung im § 1 8  
Abs. 4 AVG anlehnt, soll nunmehr eine klare 
Rechtsgrundlage für die rationelle Ausstellung von 
Zeugnissen geschaffen werden. Es wird eindeutig 
normiert, daß bei der maschinellen Ausstellung von 
Zeugnissen der bloße Aufdruck des Namens der 
Urkundsperson genügt. Eine Beglaubigung ist nicht 
erforderlich. Diese würde den Rationalisierungsef­
fekt neutralisieren. Die Regelung soll jedoch nicht 
für "höherrangige" Zeugnisse gelten. Diese bedür­
fen jedenfalls, also auch bei der Erstellung mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung, einer 
Beglaubigung. 

Die vorgeschlagene Normierung befindet sich im 
Spaimungsfeld zwischen der Notwendigkeit, die 
Beweiskraft -öffentlicher Urkunden zu sichern und 
dem Bedürfnis, Verwaltungs abläufe effizie'nt und 
kostensparend zu gestalten. Die Unterscheidung in 
"hochrangige" und "niederrangige" Zeugnisse soll 
einen AusgleicQ zwischen beiden Ansprüchen 
schaffen. Überdies wird der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung in der Universitäts­
Studienevidenzverordnung (UniStEVO) die Gestal­
tung von Zeugnissen derart zu normieren haben, 
daß auch einem automationsunterstützt erstellten 
Zeugnis durch entsprechende Minimierung der 
Fälschbarkeit die Beweiskraft einer öffentlichen 
Urkunde erhalten bleibt. 

Die bisher im Abs. 3 enthaltene Anordnung, die 
Studienrichtung (den Studienzweig) in Zeugnissen 
über Diplomprüfungen anzuführen, entfällt aus 
systematischen Gründen. § 12 Abs. 2 AHStG bietet 
eine' ausreichende Rechtsgrundlage, dies in der 
UniStEVO hinsichtlich der Gestaltung von Diplom­
prüfungszeugnissen anzuordnen. 

Zu Z 4 2 :  

Die Änderungen i m  § 3 4  dienen einerseits der 
Berücksich"tigung der Terminologie des UOG 
(Abs. 1) und andererseits der Anpassung der 
österreichischen Rechtsordnung an die europäische 
Integration (Abs. 4 und 5) . 

Die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaf­
ten, die zur Verwirklichung der Freiheit des 
Personenverkehrs die wechselseitige Anerkennung 
von Diplomen vorsehen, soweit diese eine Voraus­
setzung für den Berufszugang bilden, stellen auf.die 
Erwerbung von akademischen Graden ab. Auf der 
Basis der derzeitigen gesetzlichen Beschränkung, 
daß derselbe akademische Grad, auch bei mehrfa" 
cher Erfüllung der Voraussetzungen, nur einfach 
verliehen werden darf, wird die Umsetzung der 
Anerkennungsrichtlinien für österreichische Absol� 
venten beim Berufszugang im Ausland Probleme 
bereiten. Da nur ein akademischer Grad erworben 
wurde, können über die anderen Studien, bei deren 
Abschluß derselbe akademische Grad zu verleihen 
gewesen wäre, nur abschließende Bescheinigungen 
vorgelegt werden. Dies führt im EG-Bereich 
zwangsläufig zu Akzeptanzproblemen. Die vorge­
schlagene Regelung im Abs. 5 soll dies verhindern : 
Werden die V.oraussetzungen für die Erw,erbung 
eines akademischen Grades mit demselben Wortlaut 
mehr als einmal erbracht, so ist derselbe akademi­
sche Grad auch mehrfach zu verleihen (vgl. auch 
Z 15 und 43 dieser Regierungsvorlage). 

Ein weiteres Akzeptanzproblem im internationa­
len . Bereich bildet die sehr unterschiedliche 
Gestaltung . der Verleihungsurkunden. Obwohl die 
individuelle Gestaltung als Teil der Identität der 
Universität zu begrüßen ist, sollte ein Mindestinhalt 
standardisiert werden. Die im Abs. 4 aufgenomme­
nen Angaben in der Verleihungsurkunde sind nach 
den Erfahrungen des Bundesministeriums für. 
Wissenschaft und Forschung unbedingt erforder­
lich, um Rückfragen bei der Vorlage dieser 
Urkunden bei ausländischen Behörden möglichst 
gering zu halten. Da dies eine Maßnahme zur 
Verwaltungsvereinfachung darstellt, sollte der ge­
setzliche Eingriff in diesen traditionellen Bereich 
universitärer Autonomie wohl gerechtfertigt sem. 

Zu Z 43 : 

Im Zusammenhang mit Z 42 ist sicherzustellen, 
daß ein mehrfach erworbener akademischer Grad 
nur einfach geführt werden darf. 
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Zu Z 44 : 

Die Erfahrung mit den Nostrifizierungsverfahren 
hat sowohl aus der Sicht des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung als auch der Universi­
täten und Hochschulen künstlerischer Richtung 
gezeigt, daß die Bestimmungen reformbedürftig 
sind. Das Verfahren - an sich schon eines der 
schwierigsten Verwaltungsvetfahren überhaupt -
benötigt eine Anpassung an die Erfordernisse; die 
das Berufsleben an Nostrifizierungen sowohl 
hinsichtlich der Qualität als auch hinsichtlich der 
Effektivität stellt, sowie an den europäischen 
Standard. 

Abs. l :  

N ach gründlicher Überprüfung der Anlaßfälle -
und der Bedarfslage wurde das Erfordernis des 
ordentlichen W ohpsitzes des Antragstellers in 
Österreich. weiterhin als notwendiger Anknüpfungs­
punkt für ein Nostrifizierungsverfahren beibehal'-. 
ten. Um aber solchen Antragstellern entgegenzu­
kommen, die tatsächlich die Absicht haben, sich 
dauernd in Österreich niederzulassen und hier einen 
Beruf auszuüben, der den Abschluß eines österrei­
chischen Universitätsstudiums oder die Nostrifizie­
rung eines ausländischen - Studien abschlusses zur 
Voraussetzung - hat, wird ein zweiter Tatbestand 
vorgeschlagen, nämlich die nachweisliche Bewer­
bung um die Zulassung zu einem solchen Beruf in 
Österreich. 

Schließlich wird festgelegt, daß das ausländische 
Studium an einer anerkannten ausländischen 
Hochschuleinrichtung abgeschlossen sein muß -
eine- Notwendigkeit, die sich auf Grund der jüngst 
geäußerten Rechtsansicht des Verwaltungsgerichts­
hofes (ZI. 89/1210236-5 vom 9. Juli 1 991 )  ergibt. 
Unter anerkannten Hochschulen werden �lle jene 
ausländischen Institutionen zu verstehen sein, die 
von der jeweiligen für das Hochschulwesen 
zuständigen Autorität für das Territorium, in dem 
sie gelegen sind, dem Hochschulbereich zugerech­
net werden. Dies kann insbesondere durch Gesetz, 
Verordnung, andere Rechts- unCi Verwaltungsvor­
schriften oder durch faktische Zulassung der 
Absolventen zU "akademischen" Berufen erfolgen. 

Abs. 2 :  

Generell werden die zur Durchführung des 
Verfahrens erforderlichen Angaben und Unterlagen 
genauer determiniert, da sich diesbezüglich immer 
Probleme und die Notwendigkeit von Zurückwei­
sungen ergeben haben_ Insbesondere wird dem 
Antragsteller _ auch aufgetragen, den Nachweis zu 
erbringen, daß die ausländische Hochschule aner­
kannt und in ihrem Anforderungsprqfil den 
Qualitätskriterien der österreichischen Universitä­
ten (Hochschulen) im Sinne der jeweiligen Organi­
sationsvorschriften vergleichbar ist. Auch diese 
Bestimmung steht im Zusammenhang mit dem oben 
zitierten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
und dient der Vermeidung kostenintensiver Ermittc 
lungsverfahren der zuständigen Organe der Univer­
sitäten an Hochschulen im Ausland .. Dberdies ist es 
dem Antragsteller zumutbar, . im Rahmen seiner 
Mitwirkungspflicht diesen Nachweis zu erbringen. 
Soweit für das zuständige Organ die Qualität und 
der Status der Hochschule ini Ausland außer 
Zweifel stehen, kann der Nachweis entfallen. 
Werden Unterlagen, die zu einer inhaltlichen 
Beurteilung unbedingt erforderlich sind, nicht 

Wenn entsprechend den Inhalten oder der 
Kombination des ausländischen Studiums mehrere 
Universitäten (Hochschulen, Fakultäten) zur Beur­
teilung zuständig sind, so ist der Antrag bei einer 
von ihnen einzubringen (falls dies eindeutig ist, 
immer bei der primär zuständigen), jedoch sind die 
anderen vor der endgültigen Entscheidung hinsicht­
lich ihres Zuständigkeitsbereiches anzuhören. So ist 
der Antrag etwa für ein ausländisches Lehramtsstu­
dium mit der Kombination Physik (als erste 
Studienrichtung) und Katholische Theologie (als 
zweite Studienrichtung) an einer Naturwissen­
schaftlichen Fakult:ät einzubringen; diese hat 
ihrerseits je ein Gutachten von einer Katholisch­
Theologischen Fakultät (hinsichtlich der Gleich­
wertigkeit der zweiten Studienrichtung) und einer 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät (hinsichtlich der 
Gleichwertigkeit der pädagogischen Ausbildung für 
Lehramtskandidaten) einzuholen und sodann die 
endgültige Entscheidung über das gesamte Studium 
zu treffen. Allgemeine Voraussetzung für die 
Einleitung eines N ostrifizierungsverfahrens ist die 
Einrichtung eines vergleichbaren Diplomstudiums 
oder Doktoratsstudiums an der gewählten österrei­
chischen Universität (jeweils einschließlich allfälli­
ger Studienversuche und internationaler Studien­
programme). 

. innerhalb angemessener Frist zur Gänze vorgelegt, 
wäre der Antrag zurückzuweisen. 

Mit der Neuformulierung wird deutlicher . als 
bisher die Beweislast des Bewerbers herausgestellt. 
Zwar kann die Universität amtsbekannte Tatsachen, 
insbesondere die Qualität einer ausländischen 
Hochschule, ohne zusätzliche Beweise als erwiesen 
annehmen; hegt sie aber Zweifel, so ist sie nicht 
verpflichtet, sämtliche Tatsachen im Zusammen­
hang mit der Nostrifizierung von Amts wegen zu 
erheben. 

Lit. f wurde so formuliert, daß jedenfalls eine 
einzige Urkunde als abschließende Urkunde deter­
miniert wird, die auch im Original vorzulegen ist, 
um den Nostrifizierungsvermerk darauf anzubrin­
gen. Grundsätzlich ist es die Urkunde über die 
Verleihung des akademischen Grades. War auf 
Grund des abgeschlossenen Studiums kein Grad zu . 
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verleihen, so ist die Abschlußurkunde heranzuzie­
hen. 

Lediglich die Urkunde gemäß lit. f ist zwingend 
im Original vorzulegen. Alle anderen Nachweise 
können vom Antragsteller auch in beglaubigter 
Abschrift vorgelegt werden. Der Behörde bleibt es 
im Rahmen der Beweiswürdigung jedoch unbenom­
men, bei begründeten Zweifeln dennoch im 
Einzelfall die Vorlage von Originalunterlagen zu 
verlangen. 

Abs. 3 :  

Die Behörde kann von der Vorlage einzelner 
Unterlagen absehen. Es müssen allerdings aus dem 
Gesamtzusammenhang der übrigen Unterlagen 
eindeutig die erforderlichen Entscheidungsgrundla­
gen ableitbar sein. Jedenfalls darf sich die 
Entscheidung nicht ausschließlich auf bloße Be­
hauptungen des Antragstellers stützen, auch wenn 
sie als eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. 

So könnte etwa die Vorlage des Reifezeugnisses 
nachgesehen werden, wenn sich im Studienbuch der 
Vermerk befindet, auf der Grundlage welchen 
Reifezeugnisses die Studienzulassung im Ausland 
erfolgt ist. 

Abs. 4 :  

Dieser Absatz regelt die einzelnen Kriterien für 
eine volle Gleichwertigkeit. Demnach sind die zum 

'Zeitpunkt der AntragsteIlung geltenden besonderen 
Studienvorschriften als Vergleichsmaßstab heranzu­
ziehen. Daz� gehört, wie , nunmehr eindeutig 
festgestellt ist, auch der Studienplan. Damit handelt 
es sich beim N ostrifizierungsverfahren um ein auf 
jeweils eine bestimmte Universität bezogenes 
Verfahren, entSprechend einem ordentlichen Stt,l­
dium. Wichtig ist überdies die vorrangige Betrach­
tung des Gesamtergebnisses einer ausländischen ' 
Ausbildung : Nicht eine deckungsgleiche Überein­
stimmung der Stundenzahlen und Detailinhalte, 
sondern die Fähigkeit des Antragstellers, für die 
Berufsausübung wissenschaftlich in gleicher Weise 
vorgebildet zu sein wie mit einem österreichischen 
Studienabschluß, soll die entscheidende Hauptfrage 
für eine Nostrifizierbarkeit darstellen. Dadurch 
wird es der Universität ermöglicht, eine Anerken­
nung solcher ausländischer Studienabschlüsse vor­
zunehmen, die , nachgewiesenermaßen eine ausge­
zeichnete Qualität der wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung garantieren, aber mit dem österreich i­
sehen Studiensystem schwer vergleichbar sind. 

Der Antrag hat auf Gleichstellung mit dem 
Abschluß einer bestimmten österreichischen Stu­
dienrichtung zu lauten. Welcher österreichische 
Studienzweig (oder welche Fächerkombination 
insbesondere gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes 

über geisteswissenschaftliche und naturwissen­
schaftliche Studienrichtungen, BGBL Nr. 326/ 
1971)  dem ausländischen Studienabschluß am 
nächsten kommen, ist jedoch von , Amts wegen 
festzustellen. Dies soll dem Antragsteller ersparen, 
unter Umständen eine Vielzahl sehr ähnlich 
gelagerter StudienVarianten kennen zu müssen, um 
einen ordnungsgemäßen Antrag einbringen , zu 
können. Andererseits muß die Universität ohnehin 
die inhaltliche Zuordnung überprüfen, um eine 
ausreichende Begründung entweder für eine Statt­
gebung oder für eine Abweisung gewinnen zu 
können. 

Die " Möglichkeit, bei einem österreichischen 
Studium Pflichtfächer auszutauschen (zB § 9 Abs. 6 
des Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche 
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen) ist 
jedoch bei einer Nostrifizierung nicht zu berück­
sichtigen. 

Schließlich wird ausdrücklich auf die Möglichkeit 
hingewiesen� einen Stichproben-Test durchzufüh­
ren, um nähere Auskünfte über die Inhalte des 
ausländischen Studiums zu erhalten. Dieser Test ist 
keine Prüfung, weshalb die Prüfungsbestimmungen 
(Zulassung zur Prüfung, Prüfungssenate, Prüfungs­
zeugnisse, Noten und anderes) nicht anzuwenden 
sind, sondern vielmehr eine Maßnahme im Rahmen 
des Ermittlungsverfahrens (Vernehmung von Betei­
ligten gemäß § 5 1 AVG), die auch unter Zuziehung 
von Experten abgewickelt werden kann. Dabei 
können etwa vom Antragsteller Auskünfte über 
Studieninhalte, mit denen er sich im Ausland zu 
beschäftigen hatte, ,Angaben über verwendete 
Literatur eingeholt sowie beispielhafte Befragungen 
über wesentliche Bereiche des erworbenen Wissens 
durchgeführt werden, falls die sonstige Beweislage 
erhebliche Zweifel daran offenläßt. 

Abs. 5 :  

Kann die grundsätzliche Nostrifizierbarkeit im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht erhoben 
werden, ist der Antrag nach Durchführung des 
Parteiengehörs jedenfalls abzuweisen. Der Antrag-

. steiler wäre darauf hinzuweisen, daß er die 
Zulassung zum entsprechenden Studium in Ösier� 
reich und danach die Anrechnung von Studien und 
die Anerkennung von Prüfungen (§ 2 1  Abs. 1 und 5) 
beantragen kann. 

' 

Abs. 5 regelt die Fälle, in denen auf Grund des 
durchgeführten Beweisverfahrens ausländischen 
Studiums gegeben ist, allen,tings auf eine volle 
Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden österrei­
chischen Studienabschluß , einzelne Ergänzungen 
fehlen. Als quantitativen Richtwert für solche 
"einzelnen" Ergänzungen wird man eine Größe von 
etwa 25 vH des ', durch die österreichisc;hen 
besonderen Studienvorschriften gefor�erten Lei­
stungsumfanges ansehen können. Wenn das zutrifft, 
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hat die Universität dem Antragsteller i m  Rahmen 
der "Mitteilung über das Ergebnis der Beweisauf­
nahme" (§ 45 Abs. 3 AVG) bekanntzugeben, welche 
Erfordernisse zu erfüllen sind, um diese Ergänzung 
vorzunehmen. In der Regel wird es sich dabei um 
den Besuch bestimmter Lehrveranstaltungen und die 
Ablegung bestimmter Prüfungen handeln. Ein 
eigener Bescheid ist hiefür nicht mehr erforderlich. 
Die _ Abänderung der Mitteilung ist ohnehin 
jederzeit - beispielsweise auf Grund begründeter 
Einwendungen des Antragstellers - möglich. Der 
Antragsteller hat - systematisch besser als bisher -
zum Zweck der Durchführung der Ergänzungen 
das Recht, als Gasthörer zugelassen zu werden. Die 
Universität sollte bei der Festlegung der Ergänzun­
gen dem- Antragsteller auch mitteilen, welchen 
Zeitraum sie ZUr Erfüllung als angemessen erachtet. 
Damit kann die Universität das Verfahren für diesen 
angemessenen Zeitraum gleichsam aussetzen und 
braucht keinen Abweisungsbescheid zu erlassen. Ein 
solcher sollte erst, ,um das Verfahren abzuschließen, 
nach Ablauf dieses Zeitraumes ergehen. § 73 AVG 
kann diesfalls hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Entscheidung innerhalb von längstens sechs Mona­
ten ab Antragstelhlng nicht anzuwenden 'sein, da die 
Verpflichtung zur Erfüllung der Ergänzungen einen 
Teil der auch von der Judikatur des Verwaltungsge­
richtshofes anerkannten Mitwirkungspflicht des 
Antragstellers darstellt. Weigert sich der Antragstel­
ler im Rahmen des Parteiengehörs, grundsätzlich 
oder im bekanntgegebenen Ausmaß zusätzliche 
Leistungen zu erbringen, wäre der Antrag abzuwei­
sen. Auch in diesem Fall wäre der Antragsteller 
darauf hinzuweisen, daß er die Zulassung zum 
entsprechenden Studium in Österreich und danach 
die Anrechnung von Studien und die Anerkennung 
von Prüfungen (§ 2 1  Abs. 1 und 5) beantragen kann. 

Abs. 6 :  
Wenn alle Voraussetzungen für eine volle 

Gleichwertigkeit feststehen (entweder von vornher­
ein oder nach Durchführung von Ergänzungen 
gemäß Abs. 5), is.t bescheidmäßig die Gleichwertig­
keit mit dem entsprechenden österreichischen 
Studienabschluß festzulegen; es handelt sich um ' 
einen Bescheid mit rechtsgestaltender Wirkung. 
Dieser hat auch die Aussage zu enthalten, welchen 
inländischen akademischen Grad der Antragsteller 
auf Grund der Nostrifizierung zu führen berechtigt 
ist (§ 38) .  Das Recht, zusätzlich den ausländischen 

. akademischen Grad gemäß § 39 zu ' führen, bleibt 
wie bisher unberÜhrt . .  

Eine Promotion oder Sponsion findet auf Grund 
einer Nostrifizierung nicht statt. Der Nostrifizie­
rungsbescheid ersetzt die Promotions- oder Spon­
sionsurkunde und hat wie sie Rechtswirkungen für 
ganz Österreich. 

Abs. 7 :  
So wie bisher hat ' die Universität auf dem 

Originaldiplom (Abs. 2 lit. f -' siehe auch die 

Ausführungen zu Abs. 2) die erfolgte Nostrifizie­
rung zu vermerken. Dieser Vermerk, der keinen 
Bescheid darstellt, darf keinesfalls (nur) auf einer 
beglaubigten Abschrift angebracht werden. 

Folgende Angaben sind dabei wesentlich : Ent­
scheidendes Organ, Datum der Entscheidung, 
Geschäftszahl, Name des Antragstellers, österrei­
chiseher Studienabschluß, österreichischer akade­
mischer Grad. Die Fertigung kann , - wie beim 
Bescheid gemäß der Verordnung BGBI. 
Nr. 44-5/1925 kanzleimäßig ("Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung") erfolgen. 

Abs. 8 :  

So wie bisher wird eine Sonderbestimmung für 
die auto;natische Nostrifizierung der akademischen 
Grade und Studienabschlüsse von Personen, die den 
Dienst als Ordentlicher Universitätsprofessor oder 
Ordentlicher Hochschulprofessor in Österreich 
antreten, vorgesehen. Eine analoge Bestimmung 
findet sich im § 49 Abs. 9 KHStG hinsichtlich 
ausländischer akademischer Grade und Studienab­
schlüsse im Bereich künstlerischer Studien. Beide 
Bestimmungen müssen nebeneinander bestehen, da 
auch eine zum Ordentlichen Universitätsprofessor 
ernannte Person einen künstlerischen Studienab­
schluß haben kann und umgekehrt. 

Abs. 9 :  

Viele Anfragen und Unklarheiten i n  Einzelfällen 
ließen es notwendig erscheinen, normativ darauf 
hinzuweisen, daß die Anrechnurig von Studien und 
die Anerkennung von Prüfungen (§ 21 Abs. 1 und 5) 
im Rahmen der Nostrifizierung nicht zur Anwen­
dung kommen. Das bedeutet, daß allfällige 
Ergänzungen, die gemäß Abs. 5 zu erfüllen sind, 
nicht aus einem anderen Studium oder aus 
demselben Studium an einer anderen österreichi­
schen Universität angerechnet oder anerkannt 
werden können. Dies entspricht der Qualifizierung 
des Nostrifizierungsverfahrens als ein auf jeweils 
eine bestimmte Universität bezogenes Verwaltungs­
verfahren (siehe auch die Ausführungen zu Abs. 5). 
Anders ausgedrückt, hat die "Mitteilung" gemäß 
Abs . 4 nur für die jeweils durch einen Antrag 
konkret zuständige Universität Gültigkeit. 

Abs. 1 0 :  

Bisher haben einzelne Antragsteller zugleich an 
mehreren Universitäten die Anerkennung ihres 
ausländischen Studienabschlusses als gleichwertig 
mit dem Abschluß einer bestimmten inländischen 
Studienrichtung beantragt, sämtliche Bescheide 
hinsichtlich der notwendigen Ergänzungen abge­
wartet und das Verfahren an derjenigen Universität 
fortgesetzt, die den "günstigsten" Bescheid erlassen 
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hatte. Rechtstheoretische Erwägungen über "die­
selbe Rechtssache" oder eine "Bindungswirkung" 
der Universitäten untereinander führen auf Grund 
der Besonderheiten eines Verwaltungsverfahrens, 
das auf eine bestimmte Universität bezogen ist, zu 
keinem eindeutigen zufriedenstelIenden Ergebnis. 
Deshalb wird nunmehr positivrechtlich festgelegt, 
daß der gleiche Nostrifizierungsantrag (das heißt 
der Antrag auf Anerkennung eines bestimmten 
ausländischen Studienabschlusses als gleichwertig 
mit dem Abschluß einer bestimmten inländischen ' 
Studienricht�ng) nur an einer einzigen Universität 
eingebracht werden kann., Ein Nostrifizierungsan­
trag hinsichtlich des Studiums der Humanmedizin 
darf daher nur an einer medizinischen Fakultät 
eingebracht werden. Ein Absolvent eines ausländi­
schen Studiums "Bauwesen" darf jedoch gleichzei­
tig die Nostrifizierung als "Bauingenieurwesen" an 
der Technischen Universität Wien und als "Wirt­
schaftsingenieurwesen-Bauwesen" an der Techni­
schen Universität Graz beantragen. Denn dabei 
handelt es sich um . zwei unterschiedliche Studien­
richtungen. Dies ist auch deshalb unbedenklich, da 
nunmehr der zugehörige akademische Grad "Di­
plom-Ingenieur" auf Grund der Neuregelungen in 
den §§ 34 und 38 (vgl. Z 42 und 43 dieser 
Regierungsvorlage) mit unterschiedlichen Ergän­
zungen zweifach erworben werden kann. Ein ' 
gleichzeitiger Antrag auf Nostrifizierung als "Bau­
ingenieurwesen" an der Technischen Universität 
Graz wäre jedoch unzulässig. 

Falls der Antrag zurückgezogen wird, kann er 
neuerlich - wiederum an einer einzigen Universität 
- eingebracht werden, allerdings bei neuerlicher 
Bezahlung der Nostrifizierungstaxe gemäß § 2 des 
Hochschul-Taxengesetzes 1 972. 

Abs. 1 1 :  

Sämtliche Tatbestände für den Verlust akademi­
scher Grade (§ 37) gelten auch für das Erlöschen 
einer Nostrifizierung und den damit verbundenen 
Verlust des betreffenden inländischen akademi­
schen Grades. Dies gilt insbesondere im Erschlei­
chungsfall. 

Abs. 1 2 :  

Es existieren zwischenstaatliche Vereinbarungen, 
die eine volle Gleichwertigkeit ausländischer 
akademischer Grade und Studienabschlüsse auto­
matisch also ohne detaillierte inhaltliche 
Überprüfung - v�rsehen. Derzeit bestehe� solche 
Vereinbarungen - allerdings in unterschiedlichen 
Ausmaßen; siehe die einzelnen Vereinbarungstexte 
...,... mit dem Heiligen Stuhl, Italien, Jugoslawien, 
Kroatien, Liechtenstein, Portugal, Slowenien und 
Ungarn. Die dort festgelegten vollen Gleichwertig­
keiten ersetzen die Nostrifizierung und haben 
dieselbe Wirkung wie sie. 

. 

Zu Z 45 :  

Die Änderungen dienen einerseits der KlarsteI­
lung und Anpassung an die Wiederverlautbarung 
des EGVG. Insbesondere wird nunmehr ausdrück­
lich normiert, daß das ' Recht auf Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen auch das Recht auf die 
Anfertigung von Kopien umfaßt. 

Andererseits sollen die bisher schwer zu interpre­
tierenden Vorschriften betreffend die Zuständigkei­
ten im. Verfahren in Prüfungsa'ngelegenheiten 
(bisher Abs. 2 und 3) klarer gefaßt werden. Der 
Instanzenzug wird generell vom Präses der 
Prüfungskommission oder vom Prüfer an das 
oberste Kollegialorgan führen. Die Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 4 werden schließlich ' systematisch 
besser geordnet. 

Zu Z 46:  

Die Übergangsbestimmungen wurden überarbei­
tet, neu geordnet und ergänzt. Obsolete Regelun­
gen sollen aufgehoben werden (Abs. 3, 8, 9 und 1 1) .  

Die Bestimmungen dieser Regierungsvorlage 
sollen mit 1 .  September 1 992 in Kraft treten und 
somit ab dem Wintersemester 1 992/93 wirksam 
werden (Abs. 8) .  

Zur Wahrung der Rechtssicherheit werden einige 
neue Übergangsbestimmungen vorgesehen : 

Der neue Exmatrikulierungstatbestand ist nur·auf 
jene Studierenden anzuwenden, die nach dem 
1 .  September 1 992 an einer österreichischen U niver­
sität zum Studium zugelassen werden (Abs. 9). 

Primär Ordnungs charakter hat die Bestimmung, 
daß alle vor dem 1 .  September 1 992 im Bundesmini­
sterium für Wissenschaft und Forschung einlangen­
den Anträge auf Genehmigung eines studium 
irregulare nach den bisherigen Vorschriften zu 
behandeln sind (Abs. 10) .  

Die Übergangsbestimmung betreffend 'die Re­
duktion der Prüfungswiederholungen soll einen 
sachlichen Ausgleich zwischen dem Interesse einer 
raschen Umsetzung und: dem Bedürfnis der ' 
Studierenden nach Rechtssicherheit herstellen. Die 
neue Bestimmung ist zwar auf alle Studierenden 
anzuwenden ;  für alle jene Prüfungen und wissen­
schaftlichen Arbeiten, die vor dem 1 .  September 
1992 (wenigstens) einmal negativ beurteilt worden 
sind, bleiben die beiden weitereri Wiederholungs­
möglichkeiten nach Genehmigung des Fakultätskol­
legiums (Universitätskollegiums) und des Bundes­
ministers für Wissenschaft und Forschung jedoch 
erhalten. Für alle jene Prüfungen und wissenschaft­
lichen Arbeiten, die nach dem 1 .  September 1 992 
erstmals negativ beurteilt werden, stehen nur mehr 
drei (bei Einzelprüfungen) oder zwei (bei kommis­
sionellen Prüfungen) Wiederholungen zur Verfü­
gung (Abs. 1 1) . 
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Die Neuregelung der Nostrifizierung soll nur auf 
jene Verfahren anwendbar sein, die nach dem 1 .  
September 1992 anhängig gemacht werden. Alle 
übrigen Verfahren sind nach den bisher geltenden 
Bestimmungen durchzuführen (Abs. 1 2) .  

Zur Sicherstellung einer raschen Umsetzung 
dieser Novelle auch in dem Bereich, in dem die 

Studienpläne zu ändern sind, wird den Studienkom­
missionen eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
von sich aus die Studienpläne anpassen kann. Diese 
Ersatzvornahme ist den entsprechenden Bestim­
mungen des Studienförderungsgesetzes nachgebil­
det (Abs. 1 3  und 1 4) .  
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Gegenüberstellung 
Alte Fassung : 

§ 2 Abs. 1 :  

Die Angehörigen des Lehrkörpers ' sind im Rahmen ihrer Lehrbefugnis oder 
ihres Lehrauftrages . bei der inhaltlichen und methodischen Gestaltung ihrer 
Lehrveranstaltungen frei (§§ 9 und 60 des Hochschul-Organisationsgesetzes). Im 
Rahmen der festgesetzten Lehrverpflichtungen oder Lehraufträge haben sie auf 
Grund der Studienpläne (§ 1 7) 'ihre Lehrveranstaltungen (§ 16) so einzurichten 
und den Lehrstoff so zu bemessen, daß die Studierenden innerhalb der 
vorgesehenen Studiendauer (§ 3 Abs. 1 lit. c und § 1 4  Abs, 5 und 7) ihre 

, ordentlichen Studien abzuschließen vermögen. 

§ 5 Abs. 3 :  
Die ordentlichen Hörer haben ihre Studien nach den Vorschriften der 

besonderen. Studiengesetze, der Studienordnungen und der Studienpläne 
einzurichten. Die Studienordnungen haben den ordentlichen Hörern die 
Möglichkeit einzuräumen, neben den Pflichtfächern (§ 1 5  Abs. 4) aus einer 
Anzahl weiterer Fächer eines oder mehrere' zu wählen (Wahlfächer, § 1 5  Abs. 4) 
sowie über das für das Fachstudium erforderliche Maß hinaus weitere 
Lehrveranstaltungen als Freifächer zu besuchen (§ 1 7  Abs. 2 lit. c). 

§ 6 Abs. 5 :  
b) seine Studien länger als zwei Semester unterbricht, ohne beurlaubt oder 

behindert (§ 8) zu sein. Wenn keine wichtigen Gründe vorliegen, so ist eine 
solche Unterbrechung jedenfalls anzunehmen, wenn der ordentliche I;Iörer 
die Inskription oder die Meldung als Prüfungskandidat innerhalb der 
Inskriptionsfrist unterläßt und auch keine Prüfungen mit positivem Erfolg 
ablegt, keine Diplomarbeit oder Dissertation zqr Approbation einreicht, 
oder wenn eine Diplomprüfung oder ein Rigorosum, mit Ausnahme des 
letzten Rigorosums, auch nach der dreifachen in den Studienvorschriften 
vorgesehenen Zeit .unbeschadet 'der Bestimmungen des § 30 nicht 
erfolgreich abgelegt wurde. Das Recht, die versäumten Prüfungen 
abzulegen, bleibt jedoch gewahrt. Nach erfolgreicher Ablegung besteht bei 
Vorliegen der anderen Voraussetzungen wieder Anspruch auf Immatriku­
lation. Als wichtige Gründe gelten solche, die geeignet waren, den 
Studierenden an der gehörigen Fortsetzung des Studiums zu hindern; 
sofern diese Bedingung erfüllt ist, insbesondere Krankheit, Schwanger-

Neue Fassung: 

1 .  Im § 2 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 14 Abs. 5 und 7" . durch ,,§ 14 Ab�. 6 und 7" 
ersetzt. 

2. Im § 5 Abs .  3 wird das Zitat ,,§ 1 7  Abs. 2 lit. c" durch ,,§ 1 7  Abs. 2 ' lir. fH 
ersetzt. 

3 .' Im § 6 Abs. 5 lit. b zweiter Satz entfällt die Wortfolge "oder die Meldung als 
Prüfungskandidat innerhalb der Inskriptionsfrist" . ' 

'. 1 

N 
.j>. 

.j>. 
<.n 
<.n 

0-
rt> 
.., 

I:P 
�.  
;;;­

crq 
rt> 
::J 

455 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
24 von 45

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 7 : 

Alte Fassung : 

schaft, Berufstätigkeit, wichtige familiäre Verpflichtungen oder sonstige 
unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignisse; 

(1) Das Recht, an einer Universität zum Studium zugelassen zu werden, wird 
begründet 

b) durch den Nachweis der besonderen Hochschulreife, das heißt der 
Erfüllung sämtlicher Erfordernisse, die' im Ausstellungsland des Zeugnisses 
gemäß lit. a in Verbindung mit diesem Zeugnis für die unmittelbare 
Zulassung zur gewählten oder entsprechenden Studienrichtung erfüllt sein 
müssen: Für in Österreich ausgestellte Zeugnisse handelt es sich dabei um 
diejenigen Zusatzprüfungen, die gemäß der geltenden Universitätsberechti- , 
gungsverordnung vor der Immatrikulation vorgeschrieben sind. Der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann durch Verordnung 
solche Personengruppen bestimmen, deren Reifezeugnis auf Grund 
bestimmter persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder einer 
Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich jedenfalls als in Österreich 
ausgestellt gilt und für die die im Abs. 3 festgelegten Fristen nicht gelten. 

0) Ausländer (Staatenlose) können überdies nur dann zum Studium zugelassen 
werden, wenn an der betreffenden Universität für die gewählte Studienrichtung 
ausreichend Studienplätze zur Verfügung stehen. Die Kriterien für die Vergabe 
beschränkter Studienplätze werden von den einzeblen Universitäten im voraus 
festgelegt und im jeweiligen Mitteilungsblatt verlautbart. Das oberste Organ der 
Universität kann auch eine bevorzugte Zulassung von Antragstellern aus 
Entwicklungsländern beschließen. Die Bewerbungen müssen bei Studienbeginn 
im Wintersemester bis spätestens 1 .  September, bei Studienbeginn im 
Sommersemester bis spätestens 1 .  Februar bei der gewählten Universität 
eingelangt sein; diese Frist ist nicht erstreckbar. Die Entscheidung des Rektors hat 

Neue Fassung : 

4. Im § 6 Abs. 5 lit. d wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. Dem § 6 
Abs. 5 wird folgende lit. e angefügt : 

"e) im Ausstellungsstaat des Reifezeugnisses (§ 7 Abs. 1 lit.. a Z 3) nachträglich 
das Recht auf unmittelbare Zulassung zum Studium oder auf Fortsetzung 
des Studiums verliert, weil er eine hiefür erforderliche Prüfung nicht 
rechtzeitig abgelegt hat." 

5 .
'
Der Einleitungssatz zu § 7 Abs. 1 1a�tet: 

,,§ 7. ( 1 )  Das Recht, an einer Universität zum Studium gemäß § 1 3  Abs. 1 lit. a, 
b, c und f sowie Abs. 3 zugelassen zu werden, wird begründet". 

� 

6. § 7 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet: � 
"Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann durch � 
Verordnung solche Personengruppen bestimmen, deren Reifezeugnis auf , ;; 
Grund bestimmter persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder einer g", 
Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich jedenfalls als in Österreich � 
ausgestellt gilt und für die die im Abs. 3 festgelegten Fristen und g 
BeschränkuJ!gen nicht gelten." 

7. Im § 7 Abs. 3 letzter Satz entfällt die Wortfolge "auf Grund emes 
universitären oqer staatlichen Austauschprogramms" , 
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Alte Fassung : 

so zu erfolgen, daß dem Bewerber ausreichend Möglichkeit für die Durchführung 
der Immatrikulation innerhalb der hiefür vorgesehenen Fristen bleibt. Die 
vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht für Bewerber, die im 
Ausland bereits den ersten Studienabschnitt eines entsprechenden Hochschulstu­
diums absolviert haben und auf Grund eines universitären oder staatlichen 
Austauschprogramms ein Teilstudium in der Dauer bis zu zwei Semestern in 
Österreich zu absolvieren beabsichtigen, sowie für Ausländer, denen Österreich 
auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den 
Berufszugang zu gewähren hat wie Inländern. 

(4) Bewerbern, die die deutsche Sprache im Ausmaß des § 28 Abs. 4 nicht 
n�chweislich beherrschen, ist die Ablegung der Universitäts-Sprachprüfung vor 
der Zulassung zum Studium aufzutragen. Als Nachweis der ausreichenden 
Beherrschung der deutschen Sprache gilt insbesondere ein Reifezeugnis auf 
Grund eines Unterrichtes in cieutscher Sprache. 

. Neue Fassung: 

8. § 7 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Bewerbern, die die deutsche Sprache im Ausmaß des § 28 Abs. 5 nicht 
nachweislich beherrschen, ist die Ablegung der Universitäts-Sprachprüfung vor 
der Zulassung zum Studium aufzutragen. Als Nachweis der ausreichenden 
Beherrschung gilt insbesondere ein Reifezeugnis auf Grund eines Unterrichtes in 
deutscher Sprache. Auf Antrag eines Bewerbers um Zulassung z� einem 
weiterführenden Studium (§ 1 3  Abs. 1 lit. d und e sowie § 1 3  b) ist nach Anhörung 
des Vorsitzenden der zuständigen Studienkommission die Nachsicht von der 
Kenntnis der deutschen Sprache zu erteilen, sofern diese Kenntnis im Hinblick 
auf die Gestaltung des angestrebten Studiums (Lehrangebot, Thema einer 
allfälligen wissenschaftlichen Arbeit, Ablegung der Prüfungen) nicht erforderlich 
ist." . 

9. § 7 Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs; 6. § 7 Abs. 5 lautet: 
, 

,,(5) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium gemäß § 1 3  Abs. 1 lit. d 
und e sowie § 1 3  b ist , 

1 .  der erfolgreiche Abschluß eines Studiums auf Grund jenes besonderen 
Studiengesetzes, das die Grundlage für die Zulassung bildet, oder eines 
jener Studien, die in einer Studienordnung gemäß § 1 3  b als 
Zulassungsvoraussetzung normiert werden, oder 

2. der erfolgreiche Abschluß eines anderen inländischen oder ausländischen 
Studiums. Dieses muß den Studien auf Grund jenes besonderen 
Studiengesetzes, das die Grundlage für die Zulassung bildet, oder jenen 
Studien, die in einer Studienordnung gemäß § 1 3  b als Zulassungsvorausset­
zung normiert werden, nach Dauer, Gliederung und wissenschaftlichen 
Anforderungen gleichwertig sein. Abs. 1 lit. b, Abs. 3 und 4 sind 
anzuwenden." 

N 
a-

+ 
\J> 
\J> 

0.­
(1) 
.., 

tp 
� .  
;;;­

C1t/ 
(1) 
:cl 

455 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
26 von 45

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Alte Fassung: 

§ 1 2 :  

, ( 1 )  Das Bundesministerium für Unterricht hat das Verfahren zur 
Immatrikulation der ordentlichen Hörer (§§ 6 und 7), zur Aufnahme der 
Gasthörer und außerordentlichen Hörer (§ 9), das Inskriptionsverfahren (§ 1 0  
Abs. 1 )  und das Verfahren zur Bestätigung der Inskription ( §  1 0  Abs. 5) 
einheitlich zu regeln. Auf die rasche und einfache Durchführung ist Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Form und Inhalt von Erklärungen, Bescheinigungen und Zeugnissen, Form 
und Inhalt der für Aufnahme, Inskription und Hochschüler-Evidenz 
gebräuchlichen Formblätter und der über die Aufnahme sowie über den Abgang 
von ' der ' Hochschule und den Abschluß der Studien auszustellenden 
Bescheinigungen sowie Form und Inhalt von Studienbüchern und Ausweisen sind 
durch Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht zu bestimmen. 

(3) Anläßlich der Immatrikulation, der Inskription, des Abganges von der 
Hochschule, der Verleihung eines akademischen Grades und einer Berufsbe­
zeichnung sind, unbeschadet der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 
1 965, BGB!. Nr. 9 1 ,  statistische, auch automationsunterstützte, Erhebungen 
zulässig über: 

(4) Die im Zuge der Verwaltung an den Hochschulen erfaßten Personaldaten 
der Studierenden, Immatrikulations- und Inskriptionsdaten, Prüfungsdaten und 
Daten über Siudienabschlüsse sind dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung zur Führung einer Zentralen Hörerevidenz und für den 
Hochschulbericht . (§ 44) zur Verfügung zu stellen. 

Neue Fassung : 

1 0. Im § 1 2  Abs. 1 wird die Wortfolge "Das Bundesministerium für Unterricht" 
durch die, Wortfolge "Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung" 
ersetzt. 

, , 
1 1 . Im § 1 2  Abs. 2 wird die Wortfolge "Bundesministeriums für Ur;J.terricht" 

durch di� Wortfolge "Bundesministers für Wissenschaft und Forschung" ersetzt. 

1 2. Der Einleitungssatz im, § 1 2  Abs. 3 lautet : 

,,(3) Anläßlich der Immatrikulation, der Inskription, des Abganges von der 
Universität, der Verleihung eines akademischen Grades und einer Berufsbezeich­
nung sind, unbeschadet der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 1 965, 
BGB!. Nr. 9 1 ,  statistische, auch automationsunterstützte, Erhebungen unter 
Angabe der Matrikelnummer zulässig über:". 

1 3 .  § 1 2  Abs. 4 lautet: 
, 

,,(4) Folgende im Zuge der Verwaltung an den Universitäten automationsun­
terstützt verarbeiteten Daten der Studierenden sind semesterweise dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zur Führung einer Zentralen 
Hörerevidenz und für den Hochschulbericht (§ 44) zu übermitteln : 

1 .  Matrikelnummer, Name und allfällige akademische Grade, Geburtsdatum 
und Geschlecht; 

2. Staatsbürgerschaft .und Gebührenstatus gemäß dem Hochschul-Taxenge-
setz 1972;  

, 

3. Schulform und Datum der Reifeprüfung; 
4 .  Stammuniversität, Aufnahme- und Abgangsdatum sowie Hörerstatus ;  
5.  Staatenkennzeichen, Postleitzahl und Ort der Zustelladresse sowie der 

Anschrift am Heimatort; 
6. Kennzeichnung, Zulassungsdatum und -status sowie Inskriptionen jedes 

Studiums; 
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Alte Fassung : 

§ 1 3 :  

( 1 )  c) Erweiterungsstudien, welche die Ergänzung eines abgeschlossenen 
Diplomstudiums auf das Studium eines anderen Studienzweiges derselben 
Studienrichtung oder auf das Studium einer verwandten. Studienrichtung (eines 
verwandten Studienzweiges) oder die Ergänzung eines abgeschlossenen 
Kurzstudiums auf ein verwandtes Diplomstudium zum Ziel haben. Wurde schon 
auf Grund des ursprünglichen Studiums ein Diplomgrad erworben, so berechtigt 
die Absolvierung eines Erweiterungsstudiums einer verwandten Studienrichtung 
nicht zur Erwerbung eines weiteren Diplomgrades ; . 

(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist eine Verbindung vQn 
Fachgebieten, deren Studien in verschiedenen besongeren Studiengesetzen oder 
Studienordnungen geregelt sind; vom BundesJ:llinisterium für Unterricht nach 
'Anhören der zuständigen akademischen Behörden zu bewilligen, wenn diese 
Verbindung wissenschaftlich sinnvoll erscheint und entweder' pädagogisch 
gerechtfertigt oder der Bedarf für diese Art der Berufsvorbildung erw'iesen ist, 
ohne daß die in den Studienordnungen festgelegten Wahlfächer für die 
Erreichung des angestrebten Lehrzieles genügten (studium irregulare). Das 
Ansuchen hat das geplante Studienprogramm zu beschreiben; der Bewilligungs­
bescheid ha� je nach dem Schwerpunkt des Studienprogramms die Immatrikula­
tion, den Studiengang und den akademischen ' Grad festzulegen. 

Neue Fassung : 

7. Art und Datum erfolgreich abgelegter studienabschnitts- oder studienab­
schließender Prüfungen." 

14 .  Dem § 12 wird folgender Abs. 5 angefügt : 

,,(5) Der Universitätsbibliothek sind zur Führung eines automationsunterstütz­
ten Bibliotheks-Entlehnsystems folgende Daten der Studierenden zu übermitteln : 
Matrikelnummer, Familienname, Vorname(n), akademischer Grad, Geburtsda- .· 
turn, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Zustell- und Heimatadresse." 

1 5. Im § 1 3  Abs. 1 lit. c erster Satz wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt. § 1 3  Abs. 1 lit. c letzter Satz entfällt. ' 

1 6. § 1 3  Abs. 3 lautet:  

,,(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist eine Verbindung von 
Fachgebieten, deren Studien in verschiedenen besonderen Studiengesetzen oder 
Studien ordnungen geregelt sind, vom Rektor der Universität, an der der 
Schwerpunkt des geplanten Studienprogramms liegt, nach Anhören der 
zu�tändigen Organe der allfälligen beteiligten Universitäten zu bewilligen, wenn . 
diese Verbindung wissenschaftlich silulvoll erscheint und entweder pädagogisch 
gerechtfertigt oder der Bedarf für diese Art der Berufsvorbildung erwiesen ist, 
ohne daß mit den in den besonderen Studiengesetzen festgelegten Möglichkeiten 
für den Fächertausch und für Kombinationen sowie mit den ' in den 
Studienvorschriften festgelegten Wahlfächern das Auslangen gefunden werden 
kann (studium irregulare). Das Ansuchen hat das geplante Studienprogramm 
jedenfalls unter Angabe der Dauer, der Studienabschnitte und des Stundenausma­
ßes der Pflicht- und Wahlfächer zu beschreiben. Der Bewilligungsbescheid hat 
die Immatrikulation, den Studiengang und den akademischen Grad nach dem 
Schwerpunkt des Studienprogramms festzulegen. Gegen den Bescheid des 
Rektors ist die Berufung an das oberste Kollegialorgan als zweite und letzte 
Instanz zulässig." 
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Alte Fassung: 

(4) Ein Studienversuch kann durchgeführt werden, wenn die zuständigen 
akademischen Behörden die Einrichtung neuer Studienrichtungen (Studien­
zweige) beantragt haben oder dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung wenigstens zehn vollständige Ansuchen von ordentlichen Hörern auf 
Genehmigung eines studium irregulare mit gleichem Studienprogramm vorliegen. 

§ 1 4 :  

( 3  a) Wenn das Ausbildungsziel der betreffenden Studienrichtung e s  erfordert, 
haben die Studierenden Zusatzprüfungen gemäß der geltenden Universitätsbe­
rechtigungsverordnung beziehungsweise Ergänzungsprüfungen gemäß den 
besonderen Studiengesetzen oder Studienordnungen bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt des Studiums abzulegen. Wenn diese PrÜfungen nicht rechtzeitig 
abgeleg't werden, sind weitere Semester nicht in das Studium einzurechnen. Auf 
diese Erfordernisse ist bereits bei der Immatrikulation für die betreffende 
Studienrichtung nachweislich aufmerksam zu machen. 

(7) Nach Maßgabe der einzelnen besonderen Studiengesetze hat die 
zuständige akademische Behörde b�i Diplomstudien �uf Antrag des ordentlichen 
Hörers die Inskription von höchstens zwei Semestern zu erlassen, ,wenn der 
ordentliche Hörer innerhal� der verkürzten Studiendauer die Voraussetzungen 
für die Zulassung zum letzten Teil der zweiten Diplomprüfung erfüllt. 

§ 1 7  Abs. 2 :  
a) die Lehrveranstaltungen, die als Pflichtfächer die vorgeschriebenen 

Fachgebiete oder Fächer erfassen; 
b) die Lehrveranstaltungen, welche die vorgesehenen Wahlfächer erfassen; 
c) die lehrveranstaltungen, dere'n Pflege zur Förderung der Lehrziele einer 

Studienrichtung als Freifächer empfohlen wird; 

§ 1 8: 

( 1 )  Z,ur Erfüllung besonderer Unterrichtszwe�ke sind Hochschulkurse (§ 64 
Abs. 3 lit. n UOG) und Hochschullehrgänge zusätzlich zu den für die 
ordentlichen Studien bestimmten Lehrveranstaltungen abzuhalten. Hochschul-

Neue Fassung : 

1 7. § 1 3  Abs, 4 lautet: 

,,( 4) Ein Studienversuch kann durchgeführt werden, wenn die zuständigen 
Organe der Universität die Einrichtung einer neuen Studienrichtung oder eines 
neuen Studienzweiges beantragt haben." 

1 8 .  § 14 Abs. 3 a bis 7 erhalten die Bezeichnung Abs. 4 bis 8 .  

19. § 1 4  Abs. 4 zweiter Satz lautet : 

"Sofern diese Prüfungen nicht abgelegt wurden, darf der Studierende nicht zu der 
den ersten Studien abschnitt abschließenden Prüfung zugelassen werden." 

20. § 14 Abs, 8 lautet: 

, ,(8) Das zuständige Organ der Universität hat auf Antrag des ordentlichen 
Hörers in jedem Studien abschnitt die Inskription von höchstens zwei Semestern 
zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer innerhalb der verkürzten Studiendauer 
die Voraussetzungen für die Zulassung zum letzten Teil einer Diplom- oder 
Abschlußprüfung oder eines Rigorosums erfüllt." 

2 1 ,  Im § 1 7  Abs, 2 lit. e letzter Satz wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt. Im § 1 7  Abs. 2 lit. c wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und 
lit. c erhält die Bezeichnung lit. f. § 17 Abs. 2 lit. a bis c lauten : 

"a) die Gestaltung einer Studieneingangsphase im ersten Studienjahr unter 
Einbeziehung von Lehrveranstaltungen aus einführenden und das Studium 
besonders kennzeichnenden Fächern im Umfang von 10 bis 20 vH der 
Gesamtstundenzahl des ersten Studienabschnittes ; 

-

b) die Lehrveranstaltungen, die als Pflicht- und Wahlfächer die vorgesehenen 
Fachgebiete oder-Fächer erfassen; 

�) die Festlegung der Bildungsziele in den Pflicht- und Wahlfächern;". 

22. § 1 8  Abs. 1 sechster Satz lautet: 

"Die jeweilige Berufsbezeichnung und eine entsprechende Abkürzung sind auf 
Antrag des für die Durchführung des Hochschullehrganges zuständigen Organs 
der Universität (Abs. 2) festzusetzen." 
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Alte Fassung: 

kurse sind Vera!1staltungen, die nach einem wechselnden Unterrichtsplan 
regelmäßig oder unregelmäßig durchgeführt werden. Hochschullehrgänge sind 
Veraristaltungen, die nach 'einem festen Unterrichtsplan, der auch die 
Prüfungsordnung zu enthalten hat, und nach einem festen Stundenplan 
durchgeführt werden. Die Studiendauer richtet sich nach der Art und dem 
Umfang des im Unterrichtsplan festgesetzten Stoffes. Für Absolventen von 
Hochschullehrgängen kann durch Verordnung des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung die Führung einer Berufsbezeichnung vorgesehen 
werden, sofern der Hochschullehrgang nach Inhalt und Umfang des angebotenen 
Unterrichts einer selbständigen Berufsausbildung entspricht. Die jeweilige 
Berufsbezeichnung ist auf Antrag der für die Durchführung des Hochschullehr­
ganges zuständigen akademischen Behörde (Abs. 2) festzusetzen. Die Berufsbe­
zeichnung hat aus den Worten "Akademisch geprüfter . . .  " mit einem für die 
Absolventen des jeweiligen Lehrganges typischen Zusatz zu lauten. 

(2) Die zuständige akademische Behörde jener Universität (Fakultät), in deren 
Wirkungsbereich die Vertretung der Fächer fällt, hat den Unterrichtsplan, die Art 
der Lehrveranstaltungen, die allenfalls erforderlichen Vorkenntnisse, die 
Aufnahme sowie Ort und Zeit der Veranstaltung festzulegen. Ihr obliegt auch die 
Feststellung,· inwieweit im Rahmen des Hochschulkurses (Hochschullehrganges) 
durch Prüfungen nachzuweisende Kenntnisse auch · durch Prüfungszeugnisse 
außeruniversitärer Einrichtungen nachgewiesen werden können. Diese Bechlüsse . 
bedürfen der Genehmigung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
(§ 5 Abs. 3 UOG). Die Bestimmungen des § 1 7  gelten sinngemäß. 

§ 1 9 :  

(2) . 
Ab Semesterbeginn sind die angekündigten Lehrveranstaltungen . 

abzuhalten. Innerhalb des Studienjahres sind die Ferien, die Sonntage, die 
gesetzlichen . Feiertage, der Samstag vor und der Dienstag nach Pfingsten, der 
Allerseelentag, der Tag des Landespatrons sowie ein vom · Rektor zu 
bestimmender Tag (Rektorstag) lehrveranstaltungsfrei und prüfungsfrei. Der 
Rektor ist ferner berechtigt, anläßlich akademischer oder staatlicher Feiern 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen ausfallen zu lassen. Promotionen und 
Sponsionen können im Bedarfsfall im Einvernehmen mit den mitwirkenden 
Universitätslehrern auch am Beginn und am Ende der Ferien abgehalten werden. 
Die Abhaltung von Hochschullehrgängen und Hochschulkursen während der 
Ferien ist zulässig. Prüfungen können mit Zustimmung der betroffenen 
Mitglieder der Prüfungskommissionen auch am Beginn und am Ende von Ferien, 
ausnahmsweise auf Antrag des Kandidaten auch während der Ferien abgehalten 

Neue Fassung: 

23. Im § 1 8  Abs. 2 wird die Wortfolge "Die zuständige akademische Behörde" 
durch "Das zuständige Organ" ersetzt. § 1 8 '  Abs. 2 dritter Satz entfällt. 

24. Im § 1 9  Abs. 2 sechster Satz entfällt die Wortfolge "mit Zustimmung de; 
betroffenen Mitglieder der Prüfungskommissionen". 
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Alte Fassung: 

werden, doch sind jedenfalls zehn · zusammenhängende Wochen während der 
Hauptferien prüfungsfrei zu belassen. Exkursionen können auch während der 
Ferien abgehalten werden. Bei Bedarf können auch andere Lehrveranstaltungen, 
wie insbesondere Übungen und Praktika, während der Ferien abgehalten werden. 
Diese Lehrveranstaltungen sind dem dem Studienplan entsprechenden Semester 
zuzurechnen. 

(3) Die Fristen für die Immatrikulation (§ 6 Abs. 1 ) ,  für die Inskription (§ 10  
Abs. 1 )  und für die Bezahlung der Hochschultaxen sind nach den ortlichen 
Verhältnissen vom Akademischen Senat (Universitätskollegium) festzusetzen. 
Diese Fristen haben für jedes· Semester mindestens vier Wochen zu betragen und 
spätestens vier Wochen nach Beginn des Semesters zu enden. 

§ 20 Abs. 1 :  

Neue Fassung: 

25. Dem § 19 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt : 

"Für die Aufnahme und Inskription' bei Hochschulkursen und Hochschullehrgän­
gen kann unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchführungszeitraumes 
eine abweichende Regelung getroffen werden." 

Ein Semester ist in die vorgeschriebene Studiendauer (§ 3 Abs. 1 lit. c und § 14 26. Im § 20 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 1 4  Abs, 7" durch ,,§ 14 Abs. 5 und 6" 
Abs. 7) einzurechnen, wenn der Studierende gültig inskribiert hat. ersetzt. 

Abs 3.  

Sofern ein Studienabschnitt einer Studienrichtung nicht in der in den 27. Im § 20 Abs. 3 wird das Zitat , ,§ 27 Abs. 1 und 2" durch , ,§ 27 Abs. 2" 
besonderen Studiengesetzen vorgesehenen Zeit durch erfolgreiche Ablegung der ersetzt. 
Diplomprüfung (des Rigorosums) abgeschlossen worden ist, sind die weiteren 
Semester bis zum halben Ausmaß der für den noch nicht abgeschlossenen 
Studienabschnitt vorgesehenen Zeit, jedoch nicht mehr als zwei Semester, für den 
folgenden Studienabschnitt einzurechnen (Einrechnungsfrist) . Innerhalb der 
Einrechnungsfrist sind unter Beachtung der besonderen Zulassungsvoraussetzun-
gen (§ 10 Abs. 3 und § 27 Abs. 1 und 2) die Absolvierung von Lehrveranstaltungen 
sowie das Antreten zu Prüfungen des folgenden Studienabschnittes zulässig. Dies 
kann für bestimmte Fächer im Studienplan auch über die Einrechnungsfrist hinaus 
gestattet werden, sofern wenigstens ein Großteil der Diplomprüfung (des 
Rigorosums) des noch nicht abgeschlossenen Studienabschnittes bereits abgelegt 
worden ist. 

§ 21 :  

(3) Hochschullehrgänge für höhere Studien oder die wissenschaftliche 
Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären Forschungsinstitutionen, die eine 
wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, sind entsprechend der Art 
der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden Institution 
sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit des Bewerbers für die 

28 .  § 21 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) Hochschullehrgänge für höhere Studien oder die wissenschaftliche 
Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären Forschungsinstitutionen, die eine 
wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, sind entsprechend der Art 
der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden Institution 
sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit des Bewerbers nach 
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Alte Fassung: 

Dauer eines ordentlichen Studiums anzurechnen und allfällige Prüfungen 
anzuerkennen. Abs. 1 letzter Satz gilt sinngemäß. 

. 

(4) Die an einer 'inländischen Hochschule �bgelegten Prüfungen sind · für das 
weitere Studi)lm derselben Studienrichtung an einer anderen inländischen 
Hochschule anzuerkennen . .  

(5) Die an einer inländischen Hochschule für das Studium einer anderen 
Studienrichtung oder die an einer ausländischen Hochschule abgelegten 
Prüfungen sind von der zuständigen Prüfungskommission oder der zuständigen 
akademischen Behörde anzuerkennen, soweit sie den nach der anzuwendenden 
Studienordnung vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Abs. 1 letzter 
Satz gilt sinngemäß. 

. 

(7) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden ' durch die Bestimmungen der, 
Abs. 1 bis 5 nicht berührt. 

(8) Die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von Prüfungen ist mit 
Ausnahme des Abs. 3 eine Angelegenheit des autonomen Wirkungsbereiches 
(§ 26 Abs. 2 lit. m, § 38 Abs. 1 lit. g, § 52 Abs. 2 lit. m Hochschul-Organisations­
gesetz) der Hochschulen (Fakultäten) . 

§ 22 : 

Zur Feststellung des durch die Studien erworbenen Wissens für die 
Berufsvorbildung, zum Nachweis der Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftli­
cher Arbeit und zur Feststellung des Erfolges der Teilnahme an Lehrveranstaltun­
gen sind Prüfungen (§§ 23 und 24) und die Beurteilung wissenschaftlicher 
Arbeiten (§ 25) vorzusf!hen. 

§ 23 Abs. 2 :  

Nach dem Zweck sind folgende Prüfungen zu unterscheiden: 
a). �olloquien (Abs. 4), . • 

. 

b) Ergänzungsprüfungen (§ 7 Abs. 7 bis 9), 
c) Vorprüfungen (Abs. 5), 
d) Abschlußprüfungen (Abs. 6), 
e) Diplomprüfungen (Abs. 7), 
f) Rigorosen (Abs. 8). 

Neue Fassung: 

Maßgabe der Gleichwertigkeit für ordentliche Studien anzurechnen und 
anzuerkennen. Abs. 1 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(4) Die an einer inländischen Universität (Hochschule) abgelegten Prüfungen 
(§ 23) und approbierten wissenschaftlichen Arbeiten (§ 25) sind für das weitere 
Studium derselben Studienrichtung an einer anderen inländischen Universität 
(Hochschule) anzuerkennen. 

(5) Die an einer inländischen Universität (Hochschule) für,.das Studium einer 
anderen Studienrichtung oder die an einer anerkannten ausländischen 
Hochschule abgelegten Prüfungen (§ 23) sind vom ' zuständigen Organ der 
Universität anzuerkennen, soweit sie den nach den anzuwendenden Studienvor­
schriften vorgeschriebenen Prüfungen (§ 23) gleichwertig sind. Abs. 1 letzter Satz 
gilt sinngemäß." 

29. Im § 21 Abs. 7 wird das Zitat "Abs. 1 bis 5" durch "Abs. 1 bis 6" ersetzt. 

30 .  § 2 1  Abs. 8 lautet:  

, ,(8) Die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von Prüfungen ist eine 
Angelegenheit des autonomen Wirkungsbereiches (§ 7 Abs. 2 und 3 lir. b und c 
UOG, §§ 2 Abs. 4 und 45 Z 1 0  AOG, §§ 1 0  Z 1 0  und 53 KHStG) der 
Universitäten (Hochschulen)." 

3 1 .  Dem § 22 wird folgender Satz angefügt : 

"Als Maßstab für die Feststellung sind insbesondere die in den Studienplänen 
festgelegten Bildungsziele heranzuziehen." 

32. Im § 23 Abs. 2 lit. b wird das Zitat'.,,§ 7 Abs. 7 bis 9" durch ,,§ 7 Abs. 1 lir: a 
Z 3, Abs. 2 und 4 sowie § 14  Abs. 4" ersetzt. 

v.> 
N 

� 
IJ> 
IJ> 

0.. 
<'b 
>; 

O;j 
S! .  
;;;-

aq 
<'b 
::l 

455 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
32 von 45

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Alte Fassung: 

§ 26 : 

(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind Prüfungskommissionen zu 
bilden. Der Präses und die erforderliche Zahl seiner Stellvertreter sind vom 
zuständigen Fakultätskollegium (Universitätskollegium) aus deml Kreis der 
Universitätsprofessoren bzw. Hochschulprofessoren zu bestellen. Die Universi­
tätslehrer gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG der Universität (Fakultät) sind . für die 
Fächer ihrer Lehrbefugnis Mitglieder d'er Pri!fungskommission; Im Bedarfsfall 
sind auch Ordentliche und Außerordentliche Universitätsprofessoren, ferner 
Honorarprofessoren und Universitäts dozenten anderer inländischer Universitä­
ten (Fakultäten) für die Fächer ihrer Lehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG 
sowie ' Hochschulprofessoren im Rahmen ihres Faches als Mitglieder der 
Prüfungskommission zu bestellen. Zu Mitgliedern der Prüfungskommissionen 
sind österreichische Staatsbürger zu be·stellen. 

(4) Außerdem können bei Bedarf auf Antrag des Präses der Prüfungskommis­
sion vom zuständigen Fakultätskollegium (Universitätskollegium) sonstige 
beruflich oder außerberuflich besonders qualifizierte Fachleute zu Prüfungskom­
missiren bestellt werden, ' die nach Möglichkeit aus dem Kreis der 
Universitätslektoren zu berufen sind. 

(5) Der Präses, sein Stellvertreter sowie die gemäß Abs. 4 bestellten 
Prüfungskommissäre üben ihr Amt während einer vierjährigen Funktionsperiode 
aus. ·Eine unmittelbare Wiederbestellung des Präses und seiner Stellvertreter ist im 
Bedarfsfall zulässig. Die Be�tellung erlischt mit Ende des Studienjahres, in dem 
das Mitglied der Prüfungskommission das 70.  Lebensj ahr vollendet hat, bei der zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgenden Emeritierung eines Hochschulprofessors, 
mit dieser. Die Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 
333/ 1979, hinsichtlich des Disziplinarrechts sowie § 2 des Bundesgesetzes, womit 
Bestimmungen über die Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren und 
über deren Emeritierung getroffen werden, BGBI. Nr. 236/ 1955, gelten 
sinngemäß. Scheidet ein Mitglied der Prüfungskommission vorzeitig aus, so ist 
erforderlichenfalls für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied zu 
bestellen .

. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei� Hochschulkursen ist der Abs. 2, für 
Abschlußprüfungen bei allgemeinen Hochschullehrgängen sind die Abs. 3 , 4, 5, 8 '  
und 1 0, bei  Hochschullehrgängeri zur Fortbildung und Hochschullehrgängen für 
höhere Studien die Abs. 7 und 1 0  sinngemäß anzuwenden. Werden zur 
Vorbereitung von Ergänzungsprüfungen Hochschullehrgänge eingerichtet, so 

Neue Fassung: 

33. § 26 Abs. 3 bis 7 sowie Abs, 9 und 10 lauten : 

,,(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind PrÜfungskommissionen zu 
bilden. Der Präses und die erforderliche Zahl seiner Stellvertreter sind vom 
zuständigen Universitätskollegium (Fakultätskollegium) aus dem Kreis der 
Universitätsprofessoren bzw. Hochschulprofessoren jeweils für eine Funktions­
periode von vier Jahren zu bestellen. Die Universitätslehrer gemäß § 23 Abs. 1 
lit. a UOG der Universität (Fakultät) sind für die Fächer ihrer Lehrbefugnis 
Mitglieder der Prüfungskommission. Im Bedarfsfall sind vom zuständigen 
Universitätskollegium (Fakultätskollegium) auch Universitätslehrer mit Lehrbe­
fugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG anderer Universitäten (Fakultäten) sowie 
Hochschulprofessoren und Hochschuldozenten im Rahmen ihres Faches als 
Mitglieder der Prüfungskommission zu bestellen. Zu Mitgliedern der 
Prüfungskommission sind österreichische Staatsbürger zu bestellen. ' 

(4) Außerdem können bei Bedarf auf Antrag des Präse? der Prüfungskommis­
sion vom zuständigen Universitätskollegium (Fakultätskollegium) sonstige 
beruflich oder außerberuflich besonders qualifizierte Fachleute jeweils für eine 
Funkt:ionsperiode von vier Jahren zu Prüfungskommissären bestellt werden, die 
nach Möglichkeit aus dem Kreis der Universitätslektoren zu berufen sind. 

(5) Die Bestellung des Präses und seiner Stellvertreter erlischt mit dem 
Ausscheiden aus dem Dienststand. Scheidet der Präses oder einer seiner 
Stellvertreter . vorzeitig 

. 
aus, so ist / erforderlichenfalls für den Rest der 

Funktionsperiode ein Ersatz zu bestellen. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei Hochschulkursen sind die Abs. 2 und 3, für 
Abschlußprüfungen bei allgemeinen Hochschullehrgängen sind die Abs. 3 , 4, 5, 8  
und 10 ,  bei Hochschullehrgängen zur Fortbildung und Hochschullehrgängen für 
höhere Studien die Abs. 7 und 1 0  anzuwenden. Werden Zur Vorbereitung von 
Ergänzungsprüfungen Hochschullehrgänge eingerichtet, so gelten deren 
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Alte Fassung : . 

gelten deren Abschlußprüfungen als Ergänzungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 7 bis 
9. . 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen besteht aus dem Rektor (Dekan) 
als Präses und den Universitätslehrern mit Lehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a 
UOG der Universität (Fakultät) als Prüfungskommission. Es können auch 
Universitätslehrer anderer inländischer Universitäten (Fakultäten) mit Lehrbefug­
nis für das betreffende Fach gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG sowie 
Hochschulprofessoren im Rahmen ihres Faches als Mitglieder der Prüfungskom­
mission bestellt werden. Zu Mitgliedern der Prüfungskommission sind 
österreichische Staatsbürger zu bestellen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die Dissertationen von zwei 
Begutachtern innerhalb von höchstens sechs 'Monaten ' zu beurteilen. Die 
Begutachter sind vom Präses der zuständigen Prüfungskommission aus deren 
Mitgliedern auszuwählen. Der Universitätslehrer, der den Verfasser einer 
Dissertation oder Diplomarbeit betreut hat (§ 5 Abs. 2 lit. g), ist jedenfalls zum 
Begutachter zu bestellen. Der zweite Begutachter kann einem nahe verwandten 
Fach entnommen werden: Gehört der Begutachter der Prüfungskommission nicht. 
schon gemäß Abs. 3 oder 7 an, so tritt er in sie für die Prüfung des von ihm 
betreuten Kandidaten ein. Begutachter haben dem Prüfungssenat (Abs, 1 0) 
anzugehören, doch ist iin Verhinderungsfall eine Vertretung zulässig. Können 
sich die Begutachter einer Dissertation über die Approbation und die Benotung 
nicht einigen, so h,at der Präses der Prüfungskommission, sofern sich der. 
Kandidat nicht mit ' der ungünstigeren Benotung einverstanden erklärt, einen 
dritten Begutachter zu bestellen, der zumindest einem nahe verwandten Fach 
angehören muß. Die Begutachtung der Dissertation durch den dritten 
Begutachter hat innerhalb von höchstens sechs Monaten zu erfolgen. Für die 
Approbation und die Benotung ist die Mehrheit der Gutachter maßgebend. 

( 1 0) Prüfungssenate sind zur kommissionellen Abhaltung von Diplomprüfun­
gen und Rigorosen sowie zur letzten zulässigen Wiederholung von 
Einzelprüfungen (§ 30 Abs: 5) vom Präses der Prüfungskommission aus deren 
Mitgliedern zusammenzusetzen. Einem Senat · haben einschließlich des 

. Vorsitzenden wenigstens drei Personen anzugehören. Der Präses hat ei� Mitglied 
zum Vorsitzenden des Prüfungs senates zu bestellen. Für jedes Prüfungsfach ist 
ein Prüfer namhaft zu machen. Auch der Präses kann als Prüfer mitwirken, wenn 
das Fach in den Rahmen seiner Lehrbefugnis fällt. Die Prüfer sind den 
Kandidaten mindestens zwei Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben. 

Neue Fassung: 

Abschlußprüfungen als Ergänzungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 1 lit. a Z 3, Abs. 2 
und 4 sowie § 14  Abs. 4 .  

(7)  Die Prüfungskommission für Rigorosen besteht aus dem Rektor (Dekan) 
als Präses und den Universitätslehrern mit Lehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a 
UOG der Universität (Fakultät) als Prüfungskommission. Im Bedarfsfall sind vom 
zuständigen Universitätskollegium (Fakultätskollegium) auch Universitätslehrer 
mit Lehrbefugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG anderer Universitäten 
(Fakultäten) sowie Hochschulprofessoren und Hochschuldozenten im Rahmen 
ihres Faches als Mitglieder der Prüfungskommission zu bestellen. Zu Mitgliedern 
der Prüfungskommission sind österreichische Staatsbürger zu bestellen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die Dissertationen von zwei 
Begutachtern innerhalb von höchstens sechs Monaten zu beurteilen. Der 
Universitätslehrer, d�r den Verfasser einer Diplomarbeit oder Dissertation 
betreut hat (§ 5 Abs. 2 lit. f und ' g), ist jedenfalls zum Begutachter zu bestellen. 
Der zweite Begutachter kann einem nahe verwandten Fach entnommen werden. 
Können sich die Begutachter einer Dissertation über die Approbation und die 
Benotung nicht einigen, so hat der Präses der Prüfungskommission, sofern sich 
der Kandidat nicht mit der ungünstigeren Benotung einverstanden erklärt, einen 
dritten Begutachter zu bestellen, der zumindest einem nahe verwandten Fach 
angehören muß. Die Begutachtung der Dissertation durch den dritten 
Begutachter hat innerhalb von höchstens sechs Monaten zu .erfolgen. Für die 
Approbation ist die Mehrheit der Gutachter maßgebend. 

( 1 0) Prüfungssenate sind zur kommissionellen Abhaltung von Diplomprüfun­
gen und Rigorosen sowie nach Maßgabe des § 30 Abs. 5 bei der Wiederholung 
von Einzelprüfungen vom Präses der Prüfungskommission aus deren Mitgliedern 
zusammenzusetzen, Begutachter (Abs. 9) haben dem Prüfungssenat anzugehö­
ren, doch ist im Verhinderungsfall eine Vertretung zulässig. Einem Senat haben 
einschließlich des Vorsitzenden wenigstens drei Personen anzugehören. Der 
Präses hat ein Mitglied zum Vorsitzenden des Prüfungssenates zu bestellen. Für 
jedes Prüfungsfach oder dessen Teilgebiet ist ein Prüfer namhaft zu machen, 
Auch der Präses kann als Prüfer mitwirken, wenn das Fach in den Rahmen seiner 
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Alte Fassung : 

Wünsche, die der Kandidat hinsichtlich der Person seiner Prüfer äußert, hat der 
Präses der Prüfungskommission, so sie dem Studienablauf entsprechen, nach 
Maßgabe der personell�n und zeitlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. 

§ 27 :  

(3) Prüfungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 1 9  Abs. 2, 
jedenfalls aber am Anfang und am Ende jedes Semesters anzusetzen. Die Frist für 
die Anmeldung zu einer Prüfung hat mindestens eine Woche zu betragen. Die 
einzelnen Prüfungstermine und die Namen der Prüfer sin.d, von persönlichen 
Vereinbarungen abgesehen, spätestens zwei Wochen vor ' Abhaltung ,der 
betreffenden Prüfung an der Amtstafel des Rektorates (Dekanates) zu 
verlautbaren. Der Kandidat ist berechtigt, die Anmeldung bis spätestens eine 
Woche vor 'dem Prüfungstermin ohne Ang'abe von Gründen zurückzuziehen. Der 
Präses der zuständigen Prüfungskommission .hat die Prüfungstage festzusetzen 
und die Kandidaten zu verständigen. Die Veitretung eines verhinderten Prüfers 
durch einen anderen Prüfungskommissär für denselben Prüfungsgegenstand ist 
zulässig. 

(5) Der Präses der Prüfungskommission ist im Einvernehmen mit dem Prüfer 
ermächtigt, auf Antrag eines Kandidaten eine von den besonderen Studienvor­
schriften abweichende Art der Prüfungs methode (§ 23 Abs. 1) für eine Prüfung 
festzulegen, wenn der Kandidat auf Grund einer nicht bloß vorübergehenden 
körperlichen Behinderung nicht im Stande ist, die Prüfung nach der vorgesehenen 
Methode abzulegen. Bei der Feststellung der abweichenden Prüfungsmethode ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß diese nur soweit von der in den besonderen 
Studienvorschriften festgelegten abweicht, als dies im Hinblick auf die 
Behinderung unbedingt erforderlich ist; Umfang und Inhalt der Anforderungen 
dürfen durch die Abweichung der Prüfungsmethode nicht beeinträchtigt werden. 

(7) Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis der kommissionellen 
Prüfung in den einzelnen Prüfungsfächern hat in nichtöffentlicher Sitzung ,des 
Prüfungssenates nach einer Aussprache zwischen den Mitgliedern zu erfolgen. 

Neue Fassung : 

Lehrbefugnis fällt. Die Prüfer sind dem Kandidaten mindestens zwei Wochen. vor 
der Prüfung bekanntzugeben." 

34. § 27 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Prüfungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 1 9  Abs. 2, 
jedenfalls aber am Anfang und am Ende jedes Sem'esters anzusetzen. Der Präses 
der zuständigen Prüfungskommission hat die Prüfungstage festzusetzen und die 
Kandidaten durch Verlautbarung an der Amtstafel zu verständigen. Die Frist für 
die Anmeldung zu einer Prüfung hat mindestens eine Woche zu betragen. 
Wünsche, die der Kandidat hinsichtlich der Person seiner Prüfer ,äußert, hat der 
Präses der Prüfungskommission bei der zweiten Wiederholung einer 

, Einzelprüfung, Teilprüfung einer Gesamtprüfung, Prüfungs arbeit oder wissen­
schaftlichen Arbeit jedenfalls, im übrigen, so sie dem Studienablauf entsprechen, 
nach Maßgabe der personellen und zeitlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. 
Die einzelnen Prüfungstermine und die Namen ' der Prüfer sind, von persönlichen 
Vereinbarungen abgesehen, spätestens zwei Wochen vor Abhaltung der 
betreffenden Prüfung an der Amtstafel der Universitätsdirektion (des Rektorates; 
der Akademiedirektion, des Dekanates) zu verlautbaren. Der Kandidat ist 
berechtigt, die Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin 
öhne Angabe von Gründen zurückzuziehen., Die Vertretung eines verhinderten 
Prüfers durch ein,en anderen Prüfungskommissär für denselben Prüfungsgegen­
stand ist zulässig." 

• 35 .  Im '§ 27 Abs. 5 erster Satz entfällt die Wendung "im Einvernehmen mit dem 
Prüfer". 

36. § 27 Abs. 7 erster Satz lautet: 

,,(7) Die Beratung lind Abstimmung über das Ergebnis einer kommissionellen , 
Prüfung, bei mehreren Prüfungsfächern hinsichtlich jedes Faches, hat in 

� 
V> 
V> 

0-
('0 '" 
td 
� .  
� 

(1Q 
('0 
� 

<;> 
V> 

455 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
35 von 45

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Alte Fassung: 

Die Beschlüsse des Senates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt, der Vorsitzende 
übt �as Stimmrecht wie die übrigen Mitglieder des Senates aus, hat aber zuletzt 
abzustimmen. Jedes Mitglied hat bei der Abstimmung über das Ergebnis in den 
einzelnen Fäche�n auch das Gesamtergebnis der Prüfung zu berücksichtigen. Bei 
Stimmengleichheit ist die für den Kandidaten günstigere Meinung als beschlossen 
anzusehen. 

§ 28 :  

( 1 )  Die Angehörigen des Lehrkörpers, zu deren Lehrbefugnis (Lehrauftrag) 
eine lebende Sprache gehört, sin'd auf Wunsch jedes sich meldenden Kandidaten 
berechtigt, Prüfungen aus dieser lebenden Sprache abzuhalten (Hochschul­
Sprachprüfung, U niversitäts�Sprachprüfung). 

(4) Für den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache für ausländische 
(staatenlose) Bewerber gemäß § 7 Abs. 4 ist zu fordern : die für die gewählte(n) 
Studienrichtung(en) notwendigen Kenntnisse in WOrt und Schrift sowie der 
Gebrauch der deutschen Sprache in dem Umfang, wie er für das Verständnis der 
einschlägigen Texte notwendig ist. 

PO : 
( 1 )  Nicht bestandene Einzelprüfungen, Teilprüfungen einer Gesamtprüfung, 

Prüfungsarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten dürfen nur dreimal, nicht 
. bestandene kommissionelle Prüfungen nur zweimal wiederholt werden. Eine 
weitere Wiederholung kann in beiden Fällen von der zuständigen akademischen 
Behörde und darüber hinaus eine letzte Wiederholung vom Bundesministerium 
für Unterricht bewilligt werden. Die Bewilligung darf nur auf Grund eines 
Gutachtens des Prüfungssenates und bei Vorliegen wichtiger Gründe (§ 6 Abs. 5 
lit. b letzter Satz) oder im Hinblick auf den bisher günstigen Studienerfolg des 
Bewerbers bewilligt werden. Die , Inskription, bei Einzelprüfungen und 
Teilprüfungen durch wenigstens ein Semester, bei kommissionellen Gesamtprü­
fungen durch wenigstens zwei Semester, erfordedichenfalls auch der Nachweis 
dei positiven Beurteilung der Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen ist 
aufzutragen. 

Neue Fassung: 

nichtöffentlicher Sitzung des Prüfungssenates nach einer Aussprache zwischen 
den Mitgliedern zu erfolgen." 

37. § 28 Abs. 1, 4 und 5 lauten : 

,,§ 28. ( 1 )  Die Universitätslehrer, zu deren Lehr- oder Unterrichtsbefugnis eine 
lebende Sprache gehört, sind berechtigt, auf Antrag eines Kandidaten Prüfungen 
aus dieser Sprache abzuhalten (Universitäts-Sprachprüfung). 

(4) Die Universitäts-Sprachprüfung aus einer Fremdsprache hat jedenfalls auch 
Übersetzungen aus der deutschen Sprache und in die deutsche Sprache in einem 
der Leistungsstufe (Abs. 2) entsprechenden Schwierigkeitsgrad zu 

,
umfasseri. 

(5) Bewerber gemäß § 7 Abs. 4 haben nachzuweisen, daß sie die deutsche 
Sprache i'n einem Ausmaß beherrschen, das einen erfolgreichen Studienfortgang 
und den Abschluß des Studiums in angemessener Zeit erwarten läßt." 

38 .  § 30 Abs. 1 lautet : 

,,§ 30. ( 1 )  Nicht bestandene Einzelprüfungen, Teilprüfungen einer Gesamtprü­
fung, Prüfungs arbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten dürfen nur dreiIllal, nicht 
bestandene kommissionelle Prüfungen nur zweimal wiederholt werden. Im 
zweiten und dritten Studien abschnitt ist jeweils eine weitere Wiederholung dieser 
Prüfungen zulässig." 

. 
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Alte Fassung : 

(3) Die Fristen, nach deren Ablauf nicht bestandene Prüfungen oder nicht 
approbierte wissenschaftliche Arbeiten frühestens wiederholt bzw. neu 
eingereicht werden dürfen (Reprobationsfristen), sind bei Prüfungen und 
Diplomarbeiten mit mindestens zwei Wochen und höchstens sechs Monaten, bei 
Dissertationen .mit mindestens zwei Wochen und höchstens einem Jahr zu 
bemessen. Innerhalb dieser Grenzen sind die Reprobationsfristen nach Art der 

- Prüfung und deren Fachgebiete sowie unter Berücksichtigung der Gründe für das 
Nichtbestehen einer Prüfung bzw. für die Nichtannahme einer wissenschaftlichen 
Arbeit von Einzelprüfern, Prüfungssen;ten, Begutachtern oder vom' Fakultätskol­
legium (Abs. 1) festzusetzen. Erforderlichenfalls kann der Besuch bestimmter 
Lehrveranstaltungen und der Nachweis der positiven Beurteilung der Teilnahme 
daran aufgetragen werden. Nur in Ausnahmefällen und bei mündlichen 
Prüfungen vor Einzelprüfern kann von der Festsetzung einer Reprobationsfrist 
abgesehen werden. 

/ 

(5) Die letzte zulässige WiederholunK aller Prüfungen hat stets vor einem 
Prüfupgssenat stattzufinden. Handel� es sich um die letzte Wiederholung einer 
Einzelprüfung, so hat der Prüfungssenat aus einem Vorsitzenden und zwei 
Prüfungskommissären für das zu prüfende Fach zu bestehen. 

§ 33 :  

(2) Zeugnisse ü,ber . Kolloquien sowie über die erfolgreiche Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen, ausgenommen Vorlesungen, sind vom Leiter der 
Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfungen und Teilprüfungen sowie 
über Prüfungen gem;iß § 28 sind vom Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle 
Prüfungen vom Vorsitzenden des zuständigen Prüfungssenates zu unterfertigen. 

(3) Ausfertigungen von Zeugnissen, die unter Verwendung elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, müssen den Namen des Prüfers 
bzw. des Beurteilenden enthalten. Zeugnisse über Diplomprüfungen haben die 
Studienrichtung (den Studienzweig) zu enthalten. 

Neue Fassung : 

39. § 30 Abs . ,) zweiter Satz lautet: 

"Innerhalb dieser Grenzen sind die Reprobationsfrist�n nach Art der Prüfung und 
deren Fq.chgebiete sowie unter Berücksichtigung der Gründe für das 
Nichtbestehen einer Prüfung bzw. für die Nichtimnahme einer wissenschaftlichen 
Arbeit von Einzelprüfern, Prüfungssenaten oder Begutachtern festzusetzen." 

40. § 30 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Im ersten Studienabschnitt hat die dritte Wiederholung, im zweiten und 
dritten Studienabschnitt die dritte und die vierte Wiederholung einer 
Einzelprüfung, Teilprüfung einer Gesamtprüfung, Prüfungsarbeit oder wissen­
schaftlichen Arbeit vor einem Prüfungssenat stattzvfinden. Dieser Prüfungssenat 
hat aus einem VorsitzendeI)- und zwei Prüfungskommissären fUr das zu prüfende 
Fach zu bestehen." 

4 1 .  § 33 Abs. 2 und 3 lauten : 

,,(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die erfolgreiche Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen, ausgenommen V orlesungen, sind vom Leiter der 
Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzel'prüfungen und Teilprüfungen sowie 
über Prüfungen gemäß § 28 sind vom Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle 
Prüfungen vom Vorsitzenden des Prüfungssenates, Zeugnisse über Gesamtprü� 
fungen vom Präses der zuständigen Prüfungskommission auszustellen. 

(3) Die Ausstellung von Zeugnissen und von Bescheinigungen gemäß § 1 1  
mittel� automationsunterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. Soweit es sich 
nicht um Abschlußprüfungs-, Diplomprüfungs- und Rigorosenzeugnisse handelt, 
genügt dabei die Beisetzung des Namens des für die Errichtung der Urkunde 
zuständigen Organs der Universität; eine Beglaubigung 'ist nicht erforderlich." 
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Alte Fassung : 

§ 34 :  

( 1 )  Akademische Grade werden auf Grund ordentlicher Studien von den 
akademischen Behörden im autonomen Wirkungsbereich (§ 64 Abs. 3 lit. q 
UOG) als Würdigung der in den Prüfungen erwiesenen Leistungen verliehen. 
Eine posthume Verleihung ist zulässig. Der gleiche akademische Grad kann nur 
einmal erworben werden, auch wenn der Kandidat die Voraussetzungen für die 
Erwerbung mehrfach erfüllt. Dies gilt nicht für die Verleihung eines 
Ehrendoktora.tes (§ 97 UOG). 

(4) Die Verleihung der akademischen Grade (§§ 35 und 36) ist zu beurkunden. 
Die Urkunden können auf Beschluß der obersten akademischen Behörde auch in 
lateinisch'er Sprache verfaßt werden. Wird derselbe akademische Grad an die 
Absolventen verschiedener Studienrichtungen (Studienzweige) verliehen, so ist 
die Studienrichtung (der Studienzweig) in der Urkunde ersichtlich zu machen. 

§ 38 :  

Persdnen, denen von einer österreichischen Hochschule (Fakultät) ein 
akademischer Grad verliehen wurde, haben das Recht, diesen akademischen Grad 
im privaten Verkehr, im Verkehr mit Behörden und auf Urkunden ihrem Namen 
in vollem Wortlaut oder in abgekürzter Form voranzustellen. Sie haben das 
Recht, die Ersichtlichmachung des akademischen Grades in dieser Form in 
amtlichen Ausfertigungen aller Art zu verlangen. 

§ 40 :  

( 1 )  Ein von einem österreich ischen Staatsbürger oder von einer anderen Person 
mit einem ordentlichen Wohnsitz in Österreich an einer ausländischen 

Neue Fassung : 

, 42. § 34 Abs. 1 ,  4 und 5 lauten : 

,,( 1 )  Akademische Grade werden auf Grund ordentlicher Studien vom 
zuständigen Organ der Universität im autonomen Wirkungsbereich (§ 64 Abs. 3 
lit. q UOG) als Würdigung der in den Prüfungen erwiesenen Leistungen 
verliehen. Eine posthume Verleihung ist zulässig. 

(4) Die Verleihung der akademischen Grade (§§ 35 und 36) ist zu beurku,nden . 
Die Urkunden können auf Beschluß des obersten Kollegialorgans auch in 
lateinischer Sprache verfaßt werden. Die Urkunden haben jedenfalls folgende 
Angaben zu enthalten : 

1 .  Vor- und Zuname, allenfalls Geburtsname; 
2. Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit; 
3. absolvierte Studienrichtung (absolvierter Studienzweig) in der gesetzlich 

festgelegten Bezeichnung unter Angabe allfälliger Kombinationen; 
4. verliehener akademischer Grad in allen vOm Gesetz festgelegten Formen; 
5. anzuwendendes besonderes Studiengesetz. 

(5) Werden die Voraussetzungen für die Erwerbung ei'nes akademischen 
Grades mit demselben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so ist derselbe 
akademische Grad auch mehrfach zu verleihen. Die feierliche Verleihung darf 
jedoch nur einmal erfolgen.", 

43. Dem § 38 wird folgender Satz angefügt: 

"Wurde derselbe akademische Grad gemäß § 34 Abs. 5 mehrfach verliehen, so 
, darf dieser Grad nur einfach geführt werden." " 

44. § 40 lautet: 

,,§ 40. Nostrifizierung ausländischer akademischer Grade und Studienab­
schlüsse 
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Alte Fassung : 

Hochschule abgeschlossenes ordentliches Studium kann durch die .zuständige 
akademische Behörde einer inländischen Hochschule, an der das entsprechende 
Studium eingerichtet ist, mit dem Abschluß des ordentlichen Studiums (§ 1 3  
Abs. 1 lit. a, e und f) einer in den besonderen Studiengesetzen genannt�n 
Studienrichtung (eines Studienzweiges) als gleichwertig anerkannt werden 
(N ostrifizierung). 

(2) Das Ansuchen hat die inländische Studienrichtung (einschließlich des 
allfälligen Studienzweiges) anzugeben, mit deren Abschluß die Gleichstellung 
beantragt wird, sowie den entsprechenden inländischen akademischen Grad. 
Folgende Belege sind anzuschließen:  

a)  Geburtsurkunde, 
b) der Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft, beziehungsweise 

von Personen, die nicht Inländer sind, der Nachweis des ordentlichen 
Wohnsitzes in Österreich, 

c) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf Grund derer der Bewerber an der 
ausländischen Hochschule zum Studium zugelassen ;wurde, 

d) die Nachweise über das ausländische Hochschulstudium, 
e) die Nachweise über die im AusEmd abgelegten Prüfungen, einschließlich 

der allenfalls verfaßten Diplomarbeit oder Dissertation, 
f) die Urkunde (n)., die als Nachweis des Abschlusses des ausländischen 

Studiums ausgestellt wurde(n), 
g) die Urkunde über die Verleihung des ausländischen akademischen Grades, 

sofern ein :solcher verliehen wurde. 

(3) Die zuständige akademische Behörde kann die Nachsicht von der Vorlage 
einzelner Urkunden und Nachweise erteilen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß 
ihre Beibringung unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist. 

Neue Fassung : 

( 1 )  Personen, die einen ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben oder die 
sich nachweislich um eine Anstellung in Österreich bewerben, für . die die 
N ostrifizierung eine der Voraussetzungen darstellt, und die an einer anerkannten 
ausländischen Hochschule ein Studium abgeschlossen haben, sind berechtigt, die 
Anerkennung dieses Studienabschlusses als Abschluß eines ordentlichen Studiums 
gemäß § 1 3 . Abs. 1 lit. a, e und f bei dem zuständigen Organ einer Universität 
(Hochschule), an der das entsprechende ordentliche Studium eingerichtet ist, zu 
beantragen (Nostrifizierung) . Falls das Studium von mehr als einer Universität 
(Hochschule, Faktiltät) gemeinsam durchgeführt wird, ist die Nostrifizie�ng 
nach Anhörung der zuständigen Organe der beteiligten · Universitäten 
(Hochschulen, Fakultäten) durchzuführen. 

(2) Der Aritragsteller hat das entsprechende ordentliche inländische Studium 
und den entsprechenden akademischen Grad anzugeben. Folgende Nachweise 
sind vorzulegen : 

a) Geburtsurkunde; 
b) der Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes des Antragstellers in Österreich 

oder der Nachweis einer erfolgten Bewerbung im Sinne des Abs. 1 erster 
Satz; 

. .  

c) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf Grund derer der Bewerber an der 
ausländischen Hochschule zum Studium zugelassen wurde; 

d) einen Nachweis über die einer österreichischen Universität (Hochschule) 
vergleichbare Qualität (§ 1 UOG, § 1 AOG, § 1 Kunsthochschul-Organisa­
tionsgesetz) der anerkannten ausländischen Hochschule, sofern diese , für 
das zuständige Organ nicht außer Zweifel steht; 

e) die Nachweise über die an der ausländischen Hochschule besuchten 
Lehrveranstaltungen, abgelegten Prüfungen und angefertigten wissen­
schaftlichen Arbeiten ;  

f) diejenige Urkunde, die als Nachweis der Verleihung des akademischen 
Grades, wenn jedoch ein solcher nicht zu verleihen war, als Nachweis des 
ordnungsgemäßen Abschlusses des Studiums ausgestellt wurde . 

. Die Unterlagen gemäß lit. a bis e können auch in beglaubigter Abschrift 
vorgelegt werden. 

(3) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) kann die Nachsicht 
von der Vorlage einzelner Unterlagen erteilen, wenn innerhalb einer 
angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, daß ihre Beibringung unmöglich 
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Alte Fassung: 

(4) Die zuständige akademische Behörde hat unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt des Ansuchens geltenden inländischen Studienvorschriften zu prüfen, 
ob das ausländische Studium des Bewerbers umfangmäßig, anforderungsmäßig 
sowie inhaltlich als gleichwertig mit dem entsprechenden inländischen Studium 
anzusehen ist, ob dem Bewerber daher auf Grund des von ihm nachgewiesenen 
Studiums, der Prüfungen und der sonstige!} wissenschaftlichen Leistungen der 
angestrebte akademische Grad an einer inländischen Hochschule zuerkannt 
werden könnte. 

(5) "  Treffen einzelne Voraussetzurigen nicht zu, so hat die zuständige 
akademische Behörde mit Bescheid die Bedingungen festzulegen, von deren 
Erfüllung die Nostrifizierung abhängig gemacht wird. Dem Bewerber kann 
aufgetragen werden, durch ,ein oder mehrere Semester als außerordentlicher 
Hörer (§ 4 Abs. 1 lit. c) zu inskribieren, die positive Beurteilung der Teilnahme an 
bestimmten Lehrveranstaltungen nachzuweisen und si<;:h einzelner der für die 
Eriangung des angestrebten akademischen Grades im Inland vorgeschriebenen 

, Prüfungen ganz oder zum Teil zu unterziehen. Die Vorschreibung der Prüfungen 
kann auch ohne Verpflichtung ' der Inskription erfolgen. 

(6) Wird die Nostrifizierung ausgesprochen, so hat die zuständige akademische 
Behörde festzustellen, welchem Studienabschluß einer inländischen Studienrich­
tung (eines Studienzweiges) der ausländische Studienabschluß entspricht, und 
festzulegen, welcher inländische akademische Grad auf Grund der Nostrifizie­
rung zu führen ist bzw. welchem inländischen akademischen Grad der 
nostrifizierte ausländische akademische Grad entspricht. Das Recht auf Führung 
eines ausländischen akademischen Grades gemäß § 39 bleibt unberührt. Mit der 
Nostrifizierung werden alle Rechte erworben, welche nach Maßgabe der 
geltenden Rechtsvorschriften mit dem Besitz des inländischen akademischen 
Grades oder mit dem Abschluß des ordentlichen Studiums verbunden sind. 

Neue Fassung : 

oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist, und ' die vorgelegten 
Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen. 

(4) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) hat unter 
Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens geltenden inländischen 
Studienvorschriften einschließlich des geltenden Studienplanes zu prüfen, ob das 
ausländische Studium des Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des 
Gesamtumfa'nges sowie der Studieriinhalte so 'aufgebaut war, daß es mit dem im 
Antrag genannten ' inländischen Studil,lm in bezug auf das Ergebnis der 
Gesamtausbildung als gleichwertig anzusehen ist. Dabei hat das zuständige 
Organ die allfällige Zuordnung zu einem Studienzweig beziehungsweise die 
Gleichwertigkeit mit einem Studium, das durch b�sondere Vorschriften ü,ber 
Kombinationen gestaltet wurde, von Amts wegen festzustellen und im 
Nostrifizierungsbescheid zu vermerken. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
kann auch ein Stichproben-Test durchgeführt werden, um nähere Auskünfte über 
die Inhalte des ausländischen Studiums zu erhalten. 

(5) Sofern die Gleichwertigkeit im Sinne des Abs. 41 grundsätzlich gegeben ist 
und nur einzelne Ergänzungen auf. die volle Gleichwertigkeit fehlen, hat der 
Antragsteller das Recht, als Gasthörer (§ 4 Abs. 1 lit. b) zugelassen zu werden und 
die ihm vom zuständigen Organ der Universität bekanntgegebenen Lehrveran­
staltungen und Prüfungen zu absolvieren. 

(6) Das zuständige Organ der Uiliversität (Hochschule) hat nach Erfüllung 
särrülicher Voraussetzungen des Abs. 4 und 5festzulegen, welchem inländischen 
Studienabschluß der ausländische Studienabschluß entspricht, und welchen 
inländischen akademischen Grad der Antragsteller auf Grund der Nostrifizierung 
zu führen berechtigt ist. Das Recht auf Führung des ausländischen akademis,chen 
Grades gemäß § 39 bleibt unberührt. 
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Alte Fassung : 

(7) Die N ostrifizierung ist von der zuständigen akademischen Behörde mit 
Bescheid festzustellen und auf dem Nachweis gemäß Abs. 2 lit. f und g zu 
ver�erken. ' 

(8) Mit Dienstantritt als Ordentlicher Universitätsprofessor sowie Ordentlicher 
oder Außerordentlicher Hochschulprofessor in Österreich gelten die Abschlüsse 
ordentlicher Studien an einer ausländischen Hochschule sowie die im Ausland 
erworbenen akademischen Grade als nostrifiziert. Der 'Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung hat nach Anhören der zuständigen akademis�hen 
Behörde unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 6 und 7 die Nostrifizierung 
zugleich mit der Ernennun!? festzustellen. 

(9) Die Nostrifizierung ist unzulässig, wenn dem Bewerber ein inländischer 
akademischer Grad nicht hätte verliehen werden dürfen. Die Nostrifizierung ist 
zu widerrufen, wenn einer der im § 37 Abs. 2 erwähnten Umstände vorliegt. § 37 
Abs. 3 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(0) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die Abs. 1 bis 9 nicht 
berührt. ' 

§ 43 :  

(2) Gegen Bescheide von Einielprüfern oder Prüfungskommissionen, mit 
denen die Zulassung zu einer Prüfung verweigert (§ 27), eine Prüfung für ' 
ungültig erklärt (§ 32), eine Entscheidung gemäß § 29 Abs. 3 oder eine Verfügung 
gemäß § 30 Abs. 3 getroffen wird, ist die Berufung an das obe"rste Kollegialorgan 
zulässig. Über Berufungen gegen solche Bescheide einer Prüfungskommission zur 
Abhaltung von Diplomprüfungen entscheidet der Bundesminister für Wissen-

, schaft und. Forschung. 
(3) Gegen alle sonstigen Bescheide von Einzelprüfern oder Prüfungskommis­

sionen sind Berufungen unzulässig. 

Neue Fassung : 

(7) Die erfolgte Nos�rifizierung ist vom zuständigen Organ der Univ.ersität 
(Hochschule) auf der Urkunde gemäß Abs. 2 lit. f zu vermerken. 

(8) Mit Dienstantritt als Ordentlicher Universitätsp,rofessor oder Ordentlicher 
Hochschulprofessor in Österreich gelten die Studienabschlüsse an einer 
anerkannten ausländischen Hochschule sowie die im Ausland ' erworbenen 
akademischen Grade als .nOstrifiziert. Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung hat nach Anhören des zuständigen Organes der Universität 
(Hochschule) . unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 6 und ,7 die 
Nostrifizierung zugleich mit der, Ernennung festzustellen. 

(9) Auf Nostrifizierungsverfahren sind die Bestimmungen über Anrechnung 
v.on Studien und Anerkennung von Prüfungen (§ 2 1  Abs. 1 und 5) nicht 
anzuwenden. 

( 1 0) Der gleiche Nostrifizierungsantrag darf nur an einer einzigen Universität 
(Hochschule) eingebracht werden. 

( 1 1 )  § 37 ist anzuwenden. 

( 1 2) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die vorangehenden 
Absätze nicht berührt." 

45. § 43 Abs. 2 bis 4 lauten : 

,,(2) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung, einer wissenschaftli­
chen Arbeit oder der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ist unzulässig (Art. II 
Abs. 6 Z 4 EGVG). Dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 
(Gutachten oder Korrekturen schriftlicher Prüfungen, Prüfungsarbeiten, 
Diplomarbeiten oder Dissertationen) zu gewähren, wenn er dies innerhalb von 
sechs Monaten ab Bekanntgabe des Beurteilungsetgebnisses beantragt. Der 
Studierende ist berechtigt, von den Beurteilungsunterlagen Kopien anzufertigen. 

(3) Gegen Bescheide der Präsides von Prüfungskommissionen oder der Prüfer 
gemäß § 28, mit denen die Zulassung zu einer Prüfung verweigert (§ 27) oder eine 
Prüfung für ungültig erklärt (§ 32) oder eine Entscheidung gemäß § 29 Abs. 3 
getroffen wird und gegen Bescheide von Einzelprüfern, Prüfungssenaten und 
Begutachtern wissenschaftlicher Arbeiten, mit denen eine Verfügung g'emäß § 30 
Abs. 3 getroffen wird, ist die Berufung an das oberste Kollegialorgan als zweite 
und letzte Instanz zulässig. 
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Alte Fassung: 

(4) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung ist unzulässig. Dem 
Kandidaten ist auf Begehren Einsicht in die Beurteilungsunterlagen (Gutachten, 
Korrekturen) der Prüfungsarbeit, Diplomarbeit oder Dissertation zu gewähren, 
wenn er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung 
verlangt. 

§ 4 5 :  

(3) An den Universitäten haben zunächst die Dekane (Dekanate) hinsichtlich ' 
der Studierenden ihrer Fakultät die im § 4 Abs. 1 ,  § 6 Abs. 4 und 6, § 8 Abs. 1 
sowie § 9 Abs. 3 und § 1 1  dem Rektor (Rektorat) zugewiesenen Aufgaben zu 
erfüllen. Die zur Durchführung der erwähnten Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes erforderlichen organisatorischen Voraussetzungen sind ehestens 
zu ' schaffen. 

(4) Die Bestimmungen des § 6 Abs, 2 lit. d treten mit 1 .  Oktober 1967 in Kraft. 

(5) Die Bestimmungen der § 7 Abs. 1 und 2 sind auf Bewerber anzuwenden, die 
eine Reifeprüfung nach den auf Grund des Schulorganisationsgesetzes, BGBI. 
Nr. 242/1 962, erlassenen Vorschriften abgelegt haben. Auf andere inländische 
Bewerber sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
geltenden Vorschriften über die Studienberechtigungen und über die Ablegung 
von Ergänzungsprüfungen weiter anzuwenden. Insbesondere bleiben die auf 
Grund von Reifevermerken und der Absolvierung von Überbrückungskursen 
erworbenen Studienberechtigungen .unberührt. 

(6) Auf ordentliche Hörer; die ihr Stlldium vor dem Winterseniester 1 966/67 
begonnen haben oder noch vor dem Inkrafttreten der für die Studienrichtung zu 
erlassenden besonderen Studiengesetze, Studienordnungen und Studienpläne 
beginnen werden, sind die derzeidür die betreffende Studienrichtung geltenden 
besonderen Studienvorschriften weiter anzuwenden, jedoch treten die Bestim­
mungen der §§ 21 (Anrechnung von Studien und Prüfungen), 32 (Ungültige 
Prüfungen), 33 (Zeugnisse), 41 (Anwendungen des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes), 42 (Aufsichtsbeschweiden) und 43 (Verfahren in Prüfungsan­
gelegenheiten) dieses Bundesgesetzes an die Stelle der in den erwähnten 
bes.onderen Studienvorschriften dieselben Gegenstände regelnden Bestimmun­
gen. 

(7) Die im Abs. 6 erwähnten ordentlichen Hörer haben das Recht, sich durch 
schriftliche Erklärung zu Beginn des auf das Inkrafttreten der zu erlassenden 
neuen Studien vorschriften folgenden Semesters diesen neuen Studienvorschriften 

Neue Fassung : 

(4) Gegen alle sonstigen Bescheide in Prüfungs angelegenheiten sind 
Berufungen unzulässig." 
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Alte Fassung: 

zu unterwerfen. In diesem 'Falle werden zurückgelegte Studien derselben 
Studienrichtung zur Gänze in die vorgeschriebene Studiendauer eingerechnet 
und alle abgelegten Prüfungen anerkannt. 

(8) Die Bestimmunge,n des § 26 sind auf die Zusammensetzung von 
Prüfungskommissionen mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestellte Präsides von Prüfungskommissio­
nen, ihre Stellvertreter und die Prüfungs kommissäre für die laufende 
Funktionsperiode, längstens !lber bis zu . dem nach den Bestimmungen des § 26 
Abs. 5 zu ermittelnden Zeitpunkt als nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes bestellt zu gelten haben:. 

(9) Mit Beginn des Studienjahres 1 966/67 treten unbeschadet zwischenstaatli­
cher Vereinbarungen alle BestimrilUngen, die Gegenstände der in Abs. 1 und 5 
genannten Rechtsvorschriften regeln, mit den dazu ergangenen Verordnungen 
und Dienstanweisungen außer Kraft, insbesondere folgende : 

1 .  Verordnung des Staatsamtes für Volks aufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und für Kultusangelegenheiten vom 3. September 1 945, StGBl. 
Nr. 1 68, über die allgemeine Studienordnung für die wissenschaftlichen 
Hochschulen in der Fassung des XIX. Hauptstückes des NS-Gesetzes 1 947, 
BGBl. Nr. 25. 

2. Verordnung des Staats amtes für Volksaufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und für Kultusangelegenheiten vom 9 . Juli 1 945, StGBl. Nr. 80, 
über die Einteilung des Studienjahres an wissenschaftlichen Hochschulen 
(Hochschulstudienjahresordnung) in der Fassung der Verordnung des 
Bundesministeriums für Unterricht vom 4. Dezember 1 946, BGBl. Nr. 7 1 .  

3 . Verordnung des mit der Leitung des Bundesministeriums für Unterricht 
betrauten Bundeskanzlers, des für die Angelegenheiten des Sicherheitswe­
sens gemäß Art. 9 1  Abs. 4 der Verfassung 1 934 zuständigen Vizekanzlers 
und des Bundesministers für Handel und Verkehr über das Recht der 
Sicherheits behörde, aUs Gründen der öffentlichen Ordnung gegen das 
Studium von Ausländern an österreichischen Hochschulen Einspruch zu 
erheben (Inskriptionseinspruchsverordnung), BGBl:Nr. 359/ 1935. 

Neue Fassung : 

46. Im § 45 entfallen die Abs .  3, 8, 9 und 1 1 .  Die Abs. 4 bis 7 erhalten die 
Bezeichnung Abs. 3 bis 6 .  Abs. 1 0  erhält die Bezeichnung Abs. 7. § 45 Abs. 8 bis 
14 lauten : 

,,(8) Der § 2 Abs. 1 ,  der § 5 Abs. 3, der § 6 Abs. 5, der § 7 Abs. 1 und 3 bis 6, der 
§ 1 2, der § 1 3  Abs. 1 , 3 und 4, der § 1 4  Abs. 4 bis 8, der § 1 7  Abs. 2, der § 1 8  Abs. 1 
und 2, der § 19  Abs. 2 und 3, der § 20 Abs. 1 und 3, der § 2 1  Abs. 3 bis 5 sowie 
Abs. 7 und 8, der § 22, der § 23 Abs. 2, der § 26 Abs. 3 bis 7 sowie Abs. 9 und 1 0, 
der § 27 Abs. 3, 5 und 7, der § 28 Abs. 1 , 4 und 5, der § 30 Abs. 1 , 3 und 5, der § 33 
Abs. 2 und 3, der § 34 Abs. 1 , 4 und 5, der § 38, der § 40, der § 43 Abs. 2 bis 4 und 
der § 45 Abs. 3 bis 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . . .  .!  1 992 tritt 
mit Maßgabe der folgenden Absätze mit 1 .  September 1 992 in Kraft. . 

(9) Der § 6 Abs. 5 lit. e ist auf jene Studierenden, die vor dem 1 .  September 
1 992 an einer österreichischen Universität zum Studium rechtskräftig zugelassen 
worden sind, nicht anzuwenden. 
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Alte Fassupg; 

4. Verordnung des Ministeriums für' Kultus und Unterridlt vom 30 .  Juni 1 850, 
Zl. 5432/ 1 79, betreffend eine Instruktion über den Vorgang bei Anordnung 
der Vorlesungen und bei Abfassung und Veröffentlichung der Lektionska­
taloge. 

5 . Verordnung des Staats amtes für .volksaufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBl. Nr. 82, 
über die Anrechenbarkeit ausländischer Hochschulstudien und im Ausland 
abgelegter Prüfungen. 

6. Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBI. Nr. 78 ,  
über den Erwerb, die Führung und den Verlust inländischer akademischer 
Grade in der Fassung des III. Abschnittes des XIX. Hauptstückes des 
NS-Gesetzes, BGBl. Nr. 25/ 1 947. 

7 . Verordnung des Staats amtes für Volksaufklärung, für Unterricht und 
Erziehung und für Kultusangelegenheiten.vom 9. Juli 1945, StGBI. Nr. 79, 
über die Führung ausländischer akademischer Grade. 

( 1 0) Die Änderungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle BGBl. 
Nr. 280/ 1 991  treten mit 1. September 1 991  in Kraft. Sie sind auf die 
Z�lassungsverfahren ab dem Wintersemester 1 99 1 /92 anzuwenden. 

( 1 1 ) Die Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 lit.b i'n der Fassung der Novelle BGBI. 
Nr. 280/1 99 1  kann schon vor dem 1 .  September 1 991 erlassen werden, sie tritt 
jedoch frühestens mit 1 .  September 1991 in Kraft. 

Neue Fassung ; 

( 1 0) Für Ansuchen gemäß § 1 3  Abs. 3, die vor dem 1 .  September i 992 1m 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eingelangt sind, ist § 1 3  
Abs. 3 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI. Nr . . .  . / 1992 anzuwenden. 

( 1 1 )  Für die Wiederholung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten, die 
bereits vor dem 1 .  September 1 992 negativ beurteilt wurdert, ist der § 30 Abs. 1, 3 
und 5 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI. Nr. . .  . / 1 992 anzuwenden. 

( 1 2) Der § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .- . . / 1992 ist auf alle 
jene Verfahren anzuwenden, die ab dem 1 .  September 1 992 anhängig gemacht 
werden. 

. I 

( 1 3) Die zuständigen Organe der Universitäten (Hochschulen) sind 
verpflichtet, die an den § 17 Abs. 2 lit. a und c in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr . . .  . / 1992 angepaßten Studienpläne spätestens mit Beginn des 
Wintersemesters 1 993/94 in Kraft zu setzen. Die Studienpläne dürfen bereits vor 
dem 1 .  September 1 992 verlautbart, jedoch frühestens mit 1 .  September 1992 in 
Kraft gesetzt werden. 

( 1 4) Wenn die zuständigen Organe der Universitäten (Hochschulen) bis zum 
3 1 .  März 1 993 den Studienplan nicht gemäß Abs. 13 angepaßt haben, ist der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung berechtigt, dem zuständigen 
Organ der Universität (Hochschule) den Entwurf einer entsprechenden 
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Änderung des Studienplanes zu übermitteln. Wird auf Grund des Entwurfes · 
binnen eines Monats vom zuständigen Organ der Universität (Hochschule) keine 
entsprechende Änderung des Studienplanes vorgelegt, kann der Bundesminister 
'für Wissenschaft und Forschung einen dem § 1 7  Abs. 2 1it. a und c in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. . .  . i 1992 entsprechenden Studienplan erlassen." 
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